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INTERNATIONAL

EUROPARAT

Europäischer Gerichtshof für Menschenrech-
te: Satakunnan Markkinapörssi Oy und Sata-
media Oy gegen Finnland

Nach einem achtjährigen Verfahren und einer Vor-
abentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen
Union (EuGH) vom 16. Dezember 2008 (Rechtssa-
che C-73/07) hat der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte sein Urteil in einem hochinteressan-
ten Grundrechtekonflikt zwischen dem Recht auf Pri-
vatsphäre und dem der freien Meinungsäußerung in
Sachen Datenjournalismus und Schutz personenbe-
zogener Daten vorgelegt. Der Gerichtshof gelang-
te zu dem Schluss, dass das von der finnischen
Datenschutzbehörde gegen zwei Medienunterneh-
men (Satakunnan Markkinapörssi Oy und Satame-
dia Oy) verhängte Verbot, personenbezogene Daten
in der Weise und in dem Umfang wie von Sata-
media praktiziert zu veröffentlichen, einen rechtmä-
ßigen Eingriff in die Meinungs- und Mitteilungsfrei-
heit der Beschwerdeführer darstellt. Die finnischen
Behörden hatten es Satamedia untersagt, Steuerda-
ten in großem Maßstab zu sammeln, zu speichern
und zu verarbeiten, weshalb ein erheblicher Teil der
im Magazin des Beschwerdeführers, Veropörssi, er-
scheinenden Informationen nicht mehr veröffentlicht
werden durfte und der SMS-Dienst eingestellt wur-
de. Der Menschenrechtsgerichtshof teilte den Stand-
punkt der finnischen Behörden, die Beschwerdefüh-
rer könnten sich nicht auf die für journalistische Tätig-
keiten geltende Ausnahme berufen, da die Veröffent-
lichung großer Mengen von Steuerdaten durch Sata-
media nicht durch das öffentliches Interesse gerecht-
fertigt sei. Der Menschenrechtsgerichtshof akzeptier-
te den Standpunkt des obersten finnischen Verwal-
tungsgerichts, demzufolge die Freiheit der Meinungs-
äußerung von Satamedia streng auszulegen sei, um
das Recht der finnischen Bürger auf Privatsphäre zu
schützen.

Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof würdigte
jedoch auch den Gegenstand der Veröffentlichungen,
nämlich die Angaben über die zu versteuernden Ein-
kommen und Vermögenswerte natürlicher Personen.
Der Gerichtshof stimmte zu, dass diese in Finnland in
öffentlichen, allgemein zugänglichen Verzeichnissen
registrierten Steuerdaten an sich einen Gegenstand
des öffentlichen Interesses darstellten. Er betonte
ebenfalls, dass diese Angaben in Finnland laut Gesetz
über die Offenlegung und Vertraulichkeit von Steue-
rinformationen öffentlich zugänglich seien und dass
es keinen Hinweis darauf gegeben habe, dass Sata-
media sich die Steuerdaten erschlichen oder mit son-

stigen illegalen Mitteln beschafft habe. Zudem werde
die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der veröffentlich-
ten Angaben nicht in Zweifel gezogen. Problematisch
sei einzig der Umfang der von Satamedia publizierten
Daten. So hatte das Magazin Veropörssi 2002 Steuer-
informationen über 1,2 Millionen Menschen veröffent-
licht. Die finnischen Behörden hatten die Auffassung
vertreten, eine derart großangelegte Publikation von
Steuerdaten sei nicht als Journalismus, sondern als
Verarbeitung personenbezogener Daten einzustufen,
wozu Satamedia nicht befugt gewesen sei. In seinem
Urteil verwies der Gerichtshof auch auf die Vorabent-
scheidung des EuGH vom 16. Dezember 2008, der
zufolge die Tätigkeiten von Satamedia Daten beträ-
fen, die aus Dokumenten stammten, die nach den fin-
nischen Rechtsvorschriften öffentlich seien, und da-
her unabhängig vom verwendeten Übertragungsme-
dium als „journalistische Tätigkeiten“ anzusehen sei-
en, wenn sie zum Ziel hätten, Informationen, Meinun-
gen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten.

Unter Zugrundelegung eines breiten Ermessensspiel-
raums akzeptierte der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte die Auffassung der finnischen Behör-
den, die Veröffentlichung personenbezogener Daten
durch Satamedia sei insbesondere deshalb nicht als
journalistische Tätigkeit anzusehen, weil die im Daten-
schutzgesetz (siehe auch Artikel 9 Datenschutzricht-
linie 95/46/EG vom 24. Oktober 1995) vorgesehene
Ausnahme zu journalistischen Zwecken streng aus-
zulegen sei. Nach Auffassung des Europäischen Ge-
richtshofs hätten die finnischen Rechtsbehörden der
Meinungsfreiheit von Satamedia ausreichende Bedeu-
tung beigemessen, gleichzeitig aber auch das Recht
der Steuerzahler auf Schutz ihrer Privatsphäre be-
rücksichtigt, deren Steuerinformationen veröffentlicht
wurden. Der Gerichtshof sieht die Einschränkung von
Satamedias Meinungsfreiheit im Urteil des obersten
Verwaltungsgerichts überzeugend und im Einklang
mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs begründet.
Vor diesem Hintergrund hätte der Gerichtshof schwer-
wiegende Gründe haben müssen, um die Entschei-
dung der inländischen Gerichte durch eine eigene, an-
derslautende Einschätzung zu entkräften.

Der Gerichtshof stellte abschließend fest, dass die
Veröffentlichung von Steuerinformationen über Privat-
personen Satamedia nicht grundsätzlich untersagt,
sondern innerhalb gewisser Grenzen gestattet gewe-
sen sei. Dass das verhängte Verbot zur Einstellung des
Magazins Veropörssi und des SMS-Dienstes von Sa-
tamedia geführt habe, sei, so der Gerichtshof, nicht
direkt auf das Eingreifen der finnischen Behörden zu-
rückzuführen, sondern auf eine von wirtschaftlichen
Erwägungen geleitete Entscheidung von Satamedia
selbst. Der Gerichtshof berücksichtigte ebenfalls die
Tatsache, dass der von den finnischen Behörden ver-
anlasste Publikationsstopp keine strafrechtliche, son-
dern eine administrative und daher weniger schwer-
wiegende Sanktion gewesen sei. Unter Berücksichti-
gung all dessen sowie des dem Staat diesbezüglich
zustehenden Ermessensspielraums gelangte der Ge-
richtshof zu der Auffassung, die inländischen Gerichte
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hätten die beiden widerstreitenden Interessen in Ein-
klang gebracht. Er erkannte keinen Verstoß gegen Ar-
tikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK). Nur eine Richterin vertrat eine abweichende
Meinung. Sie betonte, der von der Mehrheit vertre-
tene Ansatz folge nicht der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs, laut der ein Verstoß gegen Artikel 10 dann
vorliege, wenn nationale Behörden Maßnahmen trä-
fen, um die Veröffentlichung öffentlich zugänglicher
und bekannter Informationen über Angelegenheiten
von öffentlichem Interesse zu verhindern. Sie stell-
te außerdem fest, dass weder Einzelpersonen noch
Firmen durch die Veröffentlichung der umstrittenen
Steuerinformationen nachgewiesenermaßen zu Scha-
den gekommen oder anderweitig beeinträchtigt wor-
den seien. Bedauerlicherweise hätte sich die Mehr-
heit dem Standpunkt des beklagten Staates ange-
schlossen, nach dem die Ausnahme für Tätigkeiten zu
journalistischen Zwecken im Sinne der Datenschutz-
richtlinie keine Anwendung auf die Aktivitäten der
beschwerdeführenden Unternehmen finde. Dies las-
se sich dahingehend interpretieren, dass die Journali-
sten bei der Datenverarbeitung so eingeschränkt sei-
en, dass die gesamte journalistische Tätigkeit- insbe-
sondere im Lichte der Dynamik und Wandelbarkeit der
Medien - zwecklos würde.

Neben den Argumenten der Beschwerdeführer im Hin-
blick auf ihre Mitteilungsfreiheit und ihr Recht auf freie
Meinungsäußerung nach Artikel 10 EMRK wies der
Gerichtshof auch die Behauptung von Satamedia zu-
rück, es liege ein Verstoß gegen Artikel 14 EMRK vor.
Satamedia hatte argumentiert, das Unternehmen sei
gegenüber anderen Zeitungen diskriminiert worden,
die die strittigen Steuerinformationen weiterhin hät-
ten veröffentlichen dürfen. Der Europäische Gerichts-
hof vertrat die Auffassung, Satamedia könne nicht mit
anderen Zeitungen verglichen werden, die Steuerda-
ten veröffentlichten, da der Umfang der Veröffentli-
chungen bei Satamedia eindeutig größer gewesen sei
als anderswo. Daher sei die Situation von Satame-
dia der anderer Zeitungen nicht ausreichend ähnlich,
weshalb keine Diskriminierung im Sinne von Artikel
14 EMRK vorliege. Artikel 14 EMRK könne nur dann
angeführt werden, wenn tatsächlich eine Andersbe-
handlung in maßgeblich ähnlichen Situationen vorlie-
ge, was in diesem Fall nicht zutreffe. Der Europäische
Gerichtshof verwarf diesen Teil des Antrags als unbe-
gründet und somit unstatthaft.

Der Gerichtshof stellte jedoch eine Verletzung von Ar-
tikel 6 § 1 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren) fest,
da das Verfahren bei den inländischen Gerichten infol-
ge seiner Langwierigkeit (sechs Jahre, sechs Monate)
bei aller Komplexität der Rechtssache nicht dem Erfor-
dernis einer „angemessenen Frist“ entspreche.

• Judgment by the European Court of Human Rights (Fourth Secti-
on), case of Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Fin-
land, Application no. 931/13 of 21 July 2015 (Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte (Vierte Sektion), Rechtssache Sata-
kunnan Markkinapörssi Oy und Satamedia Oy gegen Finnland, Antrag
Nr. 931/13 of 21. Juli 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17636 EN

• Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 16. Dezember 2008
in der Rechtssache C-73-07 Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan
Markkinapörssi Oy
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17659 DE EN FR
CS DA EL ES ET FI HU IT LT LV MT
NL PL PT SK SL SV HR

Dirk Voorhoof
Universität Gent (Belgien) & Universität Kopenhagen

(Dänemark) & Mitglied der flämischen
Medienregulierungsbehörde

Europarat: Erklärung zur Gleichstellung der
Geschlechter in der europäischen Filmindu-
strie

Am 14. August 2015 fand im Rahmen des Vorsitzes
Bosnien-Herzegowinas im Ministerkomitee des Euro-
parates in Sarajewo eine hochrangige Konferenz statt.
Sie trug den Titel: „Frauen in der heutigen europäi-
schen Filmindustrie: Genderfragen. Was können wir
verbessern?“. Vertreter aus zahlreichen europäischen
Kulturministerien und Filmfördereinrichtungen nah-
men daran teil. In einer gemeinsamen Erklärung wur-
de der Europarat aufgefordert, die Mitgliedsstaaten
zur Umsetzung politischer Maßnahmen anzuhalten,
um das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern
in der europäischen audiovisuellen Industrie zu über-
winden.

Die Erklärung verweist zunächst auf die Empfehlung
2003(3) des Ministerkomitees über die gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen und Männern am politischen
und gesellschaftlichen Entscheidungsprozess (siehe
IRIS 2013-8/3) und an die „Strategie für die Gleich-
stellung der Geschlechter des Europarats 2014-2017“
des Ministerkomitees. Insbesondere wird daran erin-
nert, dass „Gleichstellung der Geschlechter gleiche
Präsenz, Befähigung, Verantwortung und Teilhabe von
Frauen und Männern in sämtlichen Bereichen des öf-
fentlichen und privaten Lebens“ bedeutet. In diesem
Zusammenhang unterstreicht die Erklärung die „Be-
deutung audiovisueller Werke in der europäischen
Kultur und die wichtige Rolle des Europarates und sei-
nes Filmförderfonds Eurimages für die Koproduktion
und Förderung europäischer Kinofilme“.

Gestützt auf die im Rahmen der Konferenz von Sa-
rajewo vorgelegten Berichte, stellt die Erklärung fest,
dass Frauen „bei der Wahrnehmung verantwortungs-
voller Aufgaben in der Filmindustrie erheblich unter-
repräsentiert”, seien, „in Fragen der Vergütung und
der Filmfinanzierung deutlich Gefahr laufen, schlech-
ter als Männer behandelt zu werden”, und dass „ihr
Schaffen weniger anerkannt wird als das von Män-
nern“.

Die Erklärung fordert den Europarat auf, „seine Mit-
gliedsstaaten anzuhalten, politische Maßnahmen zum
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Abbau von Ungleichgewichten zwischen den Ge-
schlechtern in der europäischen audiovisuellen Indu-
strie zu verabschieden, um die Situation nachhaltig
und umfassend zu verbessern; dazu müssen Frauen
verstärkt Zugang zu Schlüsselpositionen in der audio-
visuellen Industrie und in der Filmproduktion erhalten,
so dass sie sich selbst artikulieren und ihr Talent, ih-
re Perspektiven und ihre Authentizität zur Entfaltung
bringen können“.

Insbesondere wird der Europarat aufgefordert, über
seinen Filmförderungsfonds Eurimages in einer Rei-
he von Bereichen tätig zu werden. So sollen (a) die
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Genderstatisti-
ken zu erstellen und die Ursachen für die Ausgrenzung
von Frauen zu analysieren. Zudem sollen (b) die Mit-
gliedstaaten ermuntert werden, Gleichstellungsmaß-
nahmen zu verabschieden, die Frauen den Zugang
zu öffentlichen Fördermitteln erleichtern. Des weite-
ren wird gefordert, (c) Maßnahmen zur Verbesserung
der Geschlechtergleichstellung in Entscheidungsposi-
tionen in der Filmindustrie einzuleiten, (d) die Präsenz
von Filmemacherinnen zu verbessern, (e) das Be-
wusstsein durch die Abhaltung/Organisation von Kon-
ferenzen, die Veröffentlichung von Studien und die Er-
fassung und Weiterverbreitung beispielhafter Erfolgs-
methoden zu stärken und (f) Filmemacher zu ermun-
tern, die Repräsentanz von Frauen auf der Leinwand
zu stärken.
• Bosnia and Herzegovina Chairmanship of the Committee Ministers
of the Council of Europe, “Women in today’s European film indu-
stry: gender matters. Can we do better?”, Sarajevo, 14 August 2015
(Vorsitz Bosniens-Herzegowinas im Ministerkomitee des Europarates,
„Frauen in der heutigen europäischen Filmindustrie: Genderfragen.
Können wir uns verbessern?”, Sarajewo, 14. August 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17667 EN
• Council Europe, Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-
2017, February 2014 (Strategie für die Gleichstellung der Geschlech-
ter des Europarats 2014-2017)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17668 EN

Ronan Ó Fathaigh
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

EUROPÄISCHE UNION

Gerichtshof der Europäischen Union: Nach
Ansicht des Generalanwalts fällt die Inter-
netseite einer Tageszeitung, die Videos ent-
hält, nicht unter die die AVMD-Richtlinie

Am 1. Juli 2015 hat Generalanwalt Szpunar seine
Schlussanträge in der Rechtssache C-347/14, New
Media Online GmbH, vorgelegt, in deren Rahmen ein
österreichisches Gericht den Gerichtshof der Europäi-
schen Union im Wege der Vorabentscheidung ersucht
hatte, die Frage zu beantworten, ob die Internetsei-
te einer Tageszeitung, die Videos enthält, unter die

EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste fällt.
Nach Ansicht des Generalanwaltes ist weder die Inter-
netseite einer Tageszeitung, die audiovisuelles Materi-
al enthält, noch irgendein Teilbereich einer solchen In-
ternetseite als „audiovisueller Mediendienst“ gemäß
der Richtlinie anzusehen.

Die Rechtssache betraf die Internetseite „Tiroler Ta-
geszeitung Online“ der Tiroler Tageszeitung, die durch
die österreichische Gesellschaft New Media Online be-
trieben wird. Auf der Internetseite der Tageszeitung
befand sich ein „Video“-Link, der einen Katalog mit
etwa 300 Videos enthielt, deren Länge von einigen
Sekunden bis zu ein paar Minuten reichte und sich
aus Eigenmaterial, von den Nutzern der Internetsei-
te eingesandten Videos und Sendungen des loka-
len Fernsehens zusammensetzte. Im Jahr 2012 stellte
die österreichische Kommunikationsbehörde (Kommu-
nikationsbehörde Austria) fest, dass es sich bei dem
„Video“-Link auf der Internetseite gemäß dem öster-
reichischen Gesetz, das die EU-Richtlinie in nationales
Recht umsetzt (Bundesgesetz über audiovisuelle Me-
diendienste), um einen audiovisuellen Mediendienst
auf Abruf handele. Gegen diese Entscheidung wur-
de vor dem obersten österreichischen Verwaltungsge-
richtshof Beschwerde eingelegt. Im Jahr 2014 hat der
Verwaltungsgerichtshof den Gerichtshof der Europäi-
schen Union um eine Vorabentscheidung ersucht.

In seinen Schlussanträgen weist der Generalanwalt
zunächst auf die Definition eines audiovisuellen Me-
diendienstes gemäß Artikel 1 der Richtlinie hin: „eine
Dienstleistung, für die ein Mediendienste-Anbieter die
redaktionelle Verantwortung trägt und deren Haupt-
zweck die Bereitstellung von Sendungen zur Informa-
tion, Unterhaltung oder Bildung der breiten Öffent-
lichkeit über elektronische Kommunikationsnetze ist“.
Als nächstes weist der Generalanwalt darauf hin, dass
die österreichische Kommunikationsbehörde den Be-
griff der audiovisuellen Mediendienste „weit ausleg-
te“ und räumt ein, dass der „Wortlaut“ der Richtlinie
„für die Auslegung“ der Regulierungsbehörde „spre-
chen kann“. Gemäß dem Generalanwalt brachte eine
derart „weite Auslegung“ jedoch „zahlreiche Nachtei-
le“ mit sich, da sie nicht mit dem „Willen des Gesetz-
gebers“ und den „Zielen der Richtlinie“ vereinbar sei.

Erstens sollte das „Ziel der Erstreckung des Anwen-
dungsbereichs auf die nicht-linearen Dienste“ der
Richtlinie „Wettbewerbsverzerrungen zwischen ähnli-
chen Wirtschaftszweigen verhindern“, und zwar da-
durch, dass diese zumindest in grundlegenden Fragen
denselben Regelungen unterworfen werden“. Nach
Ansicht des Generalanwalts „darf dieses Ziel nicht ex-
tensiv in der Weise verstanden werden, dass Dien-
ste von dieser Regelung erfasst werden, die nicht
im direkten Wettbewerb mit Fernsehsendungen ste-
hen“. Zweitens führe die Auslegung der österreichi-
schen Regulierungsbehörde dazu, dass „sehr viele
Wirtschaftsteilnehmer, die zwar Internetseiten mit au-
diovisuellen Inhalten betreiben, deren Tätigkeit aber
nicht hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, audiovi-
suelle Dienste im Sinne der Richtlinie anzubieten, den
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Regelungen der Richtlinie unterworfen werden“. Dies
würde „eine riesige Herausforderung für die Regulie-
rungsbehörden“ in der EU bedeuten. Drittens würde
eine solche Auslegung die „Anwendbarkeit der Richtli-
nie vom Aufbau der konkreten Internetseite abhängig
machen“, da ausschließlich Inhalte, die „Teil eines Ka-
talogs sind“, einen audiovisuellen Mediendienst dar-
stellen würden. „Ob ein Dienst der Richtlinie unter-
liegt oder nicht“, sollte nach Ansicht des Generalan-
walts „vom Charakter des Dienstes abhängen und
nicht vom Aufbau des Internetportals, in dessen Rah-
men er angeboten wird“.

Schließlich vertrat der Generalanwalt die Ansicht,
dass ein Internetportal wie die „Tiroler Tageszeitung
Online” nicht als audiovisueller Mediendienst im Sin-
ne der Richtlinie angesehen werden könne, da: (a)
„es keine Folge der technologischen Entwicklung des
Fernsehens, sondern eine ganz neue Erscheinung sei,
die vor allem mit der Erhöhung der Bandbreite der
Telekommunikationsnetzwerke zusammenhänge“; (b)
der Hauptzweck eines audiovisuellen Mediendienstes
sei die „Bereitstellung von Sendungen, also Elemen-
ten eines traditionellen Fernsehprogramms“; und (c)
die EU-Gesetzgebung weise in den Erwägungsgrün-
den der Richtlinie deutlich, „obwohl auf nicht zeitge-
mäße Weise“, darauf hin, dass „nicht beabsichtigt sei,
Informationsportale im Internet dem Anwendungsbe-
reich der Richtlinie zu unterwerfen“. Der Generalan-
walt schlussfolgerte, dass die Richtlinie „dahin auszu-
legen sei, dass weder die Internetseite einer Tageszei-
tung, die audiovisuelles Material enthält, noch irgend-
ein Teilbereich dieser Internetseite als ein audiovisu-
eller Mediendienst im Sinne dieser Richtlinie anzuse-
hen sei“. Die Schlussanträge des Generalanwalts sind
für den Gerichtshof der Europäischen Union nicht bin-
dend. Der Gerichtshof wird die Schlussanträge und die
Anträge der Parteien prüfen und sein Urteil zu einem
späteren Zeitpunkt verkünden.

• Schlussanträge von Generalanwalt Szpunar, Rechtssache C-347/14
New Media Online GmbH, 1. Juli 2015
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17663 DE EN FR
CS DA EL ES ET FI HU IT LT LV MT
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Ronan Ó Fathaigh
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

Europäische Kommission: Öffentliche Kon-
sultation zur Überarbeitung der Kabel-
Satellitenrichtlinie

In ihrer Mitteilung über die Strategie für einen di-
gitalen Binnenmarkt in Europa (siehe IRIS 2015-
6/3) hat die Kommission ihre Absicht bekanntge-
geben, die Kabel- und Satellitenrichtlinie zu über-
prüfen (93/83/EWG), um zu beurteilen, inwieweit

Bedarf besteht, ihren Geltungsbereich auf Online-
Übertragungen seitens der Rundfunkveranstalter aus-
zuweiten bzw. Maßnahmen anzugehen, die einen bes-
seren grenzüberschreitenden Zugang zu Rundfunk-
diensten in Europa gewährleisten Am 24. August 2015
leitete die Europäische Kommission ein öffentliches
Konsultationsverfahren ein. Damit sollen Informatio-
nen für die Bewertung der geltenden Vorschriften
erhoben und Meinungen hinsichtlich einer etwaigen
Erweiterung der Richtlinie im Lichte der Marktent-
wicklungen und des technologischen Wandels ein-
geholt werden. Die Kommission will zunächst prü-
fen, inwieweit die Kabel- und Satellitenrichtlinie den
grenzüberschreitenden Zugang der Verbraucher zu
Rundfunkdiensten im Binnenmarkt verbessert hat; zu-
dem will sie die möglichen Auswirkungen einer Er-
weiterung der Richtlinie auf per Internet übertra-
gene Fernseh- und Radioprogramme, insbesondere
Rundfunk-Onlinedienste, untersuchen.

Der Fragebogen deckt folgende Themenbereiche ab:

- Grundsatz des Ursprungslands für die öffentliche
Wiedergabe über Satellit

- die Verwaltung von Kabelweiterverbreitungsrechten

- die Stärkung des Grundsatzes des Ursprungslands

- die Erweiterung des Systems der Verwaltung der Ka-
belweiterverbreitungsrechte

- die Ausweitung des Vermittlungssystems und der
Verhandlungspflicht

Die Konsultation ergänzt das Grünbuch der Kommis-
sion über denOnline-Vertrieb von audiovisuellen Wer-
ken in der Europäischen Union von Juli 2011 (siehe
IRIS 2011-8/8) und die Konsultation zur Überprüfung
der Regeln zum Urheberrecht von Dezember 2013
(siehe IRIS 2014-1/8). In einer Studie überprüft die
Kommission gleichzeitig die Funktionsfähigkeit und
Relevanz der Richtlinie sowie die rechtlichen und wirt-
schaftlichen Aspekte der sich wandelnden Rundfunk-
landschaft. Die Ergebnisse der Studie werden im Früh-
ling 2016 veröffentlicht und fließen in den Überarbei-
tungsprozess ein.

Die Konsultation läuft bis zum 16. November 2015.

• Consultation on the review of the EU Satellite and Cable Directive
(Konsultation über die Überprüfung der EU Satelliten- und Kabelricht-
linie)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17669 EN

Francisco Javier Cabrera Blázquez
Europäische Audiovisuelle Informationsstelle
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LÄNDER

BG-Bulgarien

Stellungnahme der Medienbehörde über di-
rekte naturalistische Andeutungen in der
Fernsehwerbung

Am 20. Juli 2015 hat sich der Rat für elektronische
Medien unter Bekräftigung seiner Stellungnahme von
März 2014 erneut gegen Fernsehwerbung ausgespro-
chen, die auf direkten naturalistischen Andeutungen
beruht.

Auf seiner regulären Sitzung am 25. März 2015 de-
battierte der Rat für elektronische Medien darüber,
welche psychologischen Auswirkungen TV-Spots, die
mit direkten naturalistischen Andeutungen für Pro-
dukte gegen physiologische Beschwerden bzw. Hy-
gieneprobleme (Damenbinden, Reinigungsmittel, Prä-
parate gegen Pilze, Blasenentzündung, Prostatabe-
schwerden, Schuppen, Durchfall-Medikamente usw.)
werben, beim Zuschauer hervorrufen.

Stein des Anstoßes war der ungünstige Zeitpunkt der
Ausstrahlung der Werbung gewesen. In zahlreichen
Briefen, Nachrichten und Beschwerden an die Medien-
behörde hatten sich Zuschauer vehement dagegen
verwahrt, dass die Spots zu den traditionellen fami-
liären Abendbrotzeiten gesendet wurden.

Bevor er selbst Position bezog, würdigte der Rat
für elektronische Medien die wichtige Bedeutung der
Werbung für die Medien, räumte jedoch ein, dass
diese Werbespots Unbehagen hervorriefen und den
Zuschauererwartungen zuwiderliefen. Es kam daher
nicht überraschend, dass die Stellungnahme des Ra-
tes zuungunsten der Medien ausfiel. Er legte dar,
dass die Konsumenten von Fernsehinhalten stärker
vor Werbung mit direkten naturalistischen Andeutun-
gen geschützt werden müssten. Ein solcher Schutz
könne allerdings, da er im Radio- und Fernsehgesetz
nicht vorgesehen sei, nicht durch Vorschriften, son-
dern nur durch Selbstregulierung gewährleistet wer-
den.

• Ñòàíîâèùå íà Ñúâåòà çà åëåêòðîííè ìåäèè îòíîñíî òå-
ëåâèçèîííàòà ðåêëàìà , çàëàãàùà íà äèðåêòíè è íàòóðà-
ëèñòè÷íè âíóøåíèÿ (Stellungnahme des Rates für elektronische
Medien, 20. Juli 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17670 BG

Rayna Nikolova
Neue bulgarische Universität

Die bulgarische Medienaufsicht entscheidet
gegen die Verbreitung von privaten Pro-
grammen über öffentlich-rechtliche Plattfor-
men

Am 30. Juli 2015 hat die bulgarische Medienaufsicht,
der Rat für elektronische Medien (CEM) entschieden,
dass der Vertrag zwischen dem Generaldirektor des
öffentlich-rechtlichen Hörfunkveranstalters BNR und
der Anbieterin privater Rundfunkprogramme „Web Ra-
dio und TV OOD“ über die Verbreitung von fünf ihrer
Hörfunkprogramme über den Internetauftritt des BNR
gegen bulgarisches Recht verstößt. Diese Entschei-
dung wird künftig auch eine wichtige Rolle in Bezug
auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen spielen, weil
sich die relevanten Vorschriften gleichermaßen auch
auf das Bulgarische National Fernsehen (BNT) bezie-
hen.

Das Bulgarische National Radio (BNR) startete am
17. Juli 2015 eine neue Livestreaming-Plattform auf
seiner Internetseite, über die man die 17 öffentlich-
rechtlichen Programme des BNR und noch fünf wei-
tere private Programme weltweit hören kann. Laut
der Pressemitteilung des BNR ist es das erste Mal,
dass in Bulgarien über eine Internet-Plattform ein
derart vielfältiges Angebot an Programmen verbrei-
tet wird. Über den Link " Ñëóøàé ÁÍÐ " („Hör BNR“)
auf der Internetseite des öffentlich-rechtlichen An-
bieters (www.bnr.bg) sind die drei nationalen BNR-
Programme „Horizont“, „Hristo Botev“ und „Bulgaria“,
sowie weitere acht regionale BNR-Programme zu hö-
ren, die auch terrestrisch verbreitet werden. Außer-
dem findet man hier sechs Musikspartenprogramme
aus dem Internetangebot des BNR (Indi, Duende, Punk
Jazz, Folklor, BG Pop, Klassika), sowie die fünf Hörfunk-
programme der privaten Anbieterin „Web Radio und
TV OOD“: Digital Radio Smooth, Digital Radio Rock,
Digital Radio Pop, Digital Radio DJ und Digital Radio
Hip-Hop.

Mit dem Vertrag zwischen dem BNR und „Web Radio
und TV OOD“ hat sich CEM während zwei Sitzungen
befasst und entschieden, dass der Vertrag nicht mit
Artikel 46 und Artikel 47 des bulgarischen Rundfunk-
gesetzes (RFG) vereinbar ist. Laut Artikel 46 (2) RFG
können BNR und BNT Verträge über die „Lieferung,
Weiterverbreitung und den Austausch von Sendun-
gen und Programmen“ mit anderen Mediendienste-
Anbietern abschließen. Daneben können BNR und BNT
laut Artikel 47 (1) RFG selbstverständlich weiterhin
Programme und Sendungen allein oder durch die Be-
auftragung von unabhängigen Produzenten herstel-
len oder sich an Gemeinschaftsproduktionen beteili-
gen. Zum einen mangelt es laut CEM gemäß Artikel
62 Nr. 2 und 3 RFG an der Zustimmung des BNR-
Verwaltungsrates zum Vertrag mit der „Web Radio und
TV OOD“. Die Zustimmung sei nachzuholen. Wie in
vergleichbar gewichtigen Fällen müsse hierzu eine de-
taillierte, klare und erschöpfende Begründung erfol-
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gen, in der unter anderem dargelegt wird, warum der
Inhalt und die Art und Weise seiner Präsentation nicht
vom öffentlich-rechtlichen Anbieter selbst mit eige-
nen technischen, personellen und urheberrechtlichen
Ressourcen angeboten werden könne. Zum anderen
bedürfe es einer Darstellung der Auswahlkriterien für
ein privates Partnerunternehmen, sowie der Rahmen-
bedingungen zur Gewährleistung der „redaktionellen
Unabhängigkeit“ und der „Ex-post-Kontrolle“.

Weiterhin fordert CEM vom BNR, dass er seine in-
ternen Regeln über die Teilnahme an Gemeinschafts-
produktionen und Sendungen mit unabhängigen Pro-
duzenten, beschlossen aufgrund des Artikels 47 Nr.
4 RFG, aktualisiert und erweitert. Insbesondere sei-
en Regelungen vorzusehen, die die Anforderungen an
die „redaktionelle Unabhängigkeit“ und die „Ex-post-
Kontrolle“ gewährleisten. Darüber hinaus müsse si-
chergestellt sein, dass der öffentlich-rechtliche Anbie-
ter nicht zur Etablierung oder werblichen Stärkung
der Marke des privaten Anbieters missbraucht wird.
Schließlich soll das BNR Regelungen zur Digitalisie-
rung der Tonaufnahmen und des sonstigen kulturellen
Erbes des BNR zum Schutze des nationalen kulturel-
len Gedächtnisses etablieren.

• ÐÅØÅÍÈÅ ÐÄ -05-105 íà Ñúâåòà çà åëåêòðîííè ìåäèè
îò 30 þëè 2015 (Entscheidung des Rates für elektronische Medien
Nr. RD-05-105 vom 30 Juli 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17650 BG
• C412476461411465475470465 çà ïå÷àòà : ÁÍÐ Player ñòàðòèðà ñ
22 ïðîãðàìè îò 17 þëè 2015 (Pressemitteilung: BNR Player star-
tet mit 22 Programme vom 17 Juli 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17651 BG

Evgeniya Scherer
Rechtsanwältin und Dozentin, Bulgarien/ Deutschland

CH-Schweiz

Keine Nachzählung der Volksabstimmung
über das revidierte Radio- und Fernsehge-
setz

Der Entscheid der schweizerischen Stimmbevölke-
rung für eine Revision des Radio- und Fernsehgeset-
zes (RTVG) bleibt bestehen. Die Stimmberechtigten
hatten am 14. Juni einer geänderten Finanzierung des
audiovisuellen Service Public hauchdünn zugestimmt
(siehe IRIS 2015-7/5).

Der Unterschied zwischen den Ja- und Nein-Stimmen
betrug nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis
lediglich 3.696 Stimmen. Verschiedene Stimmberech-
tigte verlangten in ihren Beschwerden ans Bundes-
gericht eine Nachzählung des knappen Ergebnisses.
In einer öffentlichen Urteilsberatung hat das oberste

schweizerische Gericht die Beschwerden am 19. Au-
gust jedoch abgewiesen. Nach Auffassung des Bun-
desgerichts gibt es keine konkreten Anhaltspunkte für
Unkorrektheiten bei der Auszählung.

Damit ist die Gesetzesrevision rechtsgültig beschlos-
sen. Sie führt dazu, dass die bisherige geräteabhän-
gige Empfangsgebühr durch eine allgemeine Abgabe
für Haushalte und Unternehmen abgelöst wird. Dies
geschieht allerdings nicht sofort. Zum Systemwechsel
wird es erst 2018 oder 2019 kommen, da gemäß Bun-
desamt für Kommunikation noch verschiedene Vorbe-
reitungsarbeiten notwendig sind. So muss eine Erhe-
bungsstelle bestimmt und eine neue Infrastruktur auf-
gebaut werden.

Zuvor wird die schweizerische Regierung (Bundesrat)
die in der Volksabstimmung angenommenen neuen
Gesetzesbestimmungen durch Ausführungsvorschrif-
ten in der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) prä-
zisieren. Deshalb haben die Bundesbehörden die vor-
gesehenen Anpassungen der Verordnung kurz nach
dem Bundesgerichtsurteil in eine öffentliche Anhö-
rung gegeben.

• Communiqué aux médias du Tribunal fédéral à la suite de la dé-
libération du 19 août 2015 sur le refus d’un nouveau décompte du
vote sur la LRTV. (Medienmitteilung des Bundesgerichts zur Urteils-
beratung vom 19. August 2015 über die verweigerte Nachzählung
der RTVG-Abstimmung.)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17665 DE FR

Franz Zeller
Bundesamt für Kommunikation / Universitäten Bern,

Basel & St. Gallen

Swisscom droht Sanktion wegen Kartell-
rechtsverstößen bei exklusiven Sportüber-
tragungen

Wegen ihres umstrittenen Umgangs mit Exklusivrech-
ten für die Übertragung bestimmter Sportereignis-
se droht der schweizerischen Telekommunikations-
anbieterin Swisscom eine kartellrechtliche Sankti-
on. Die schweizerische Wettbewerbskommission (We-
ko) hatte im April 2013 eine Untersuchung gegen
Swisscom und ihr Unternehmen Cinetrade (mit dem
Pay-TV-Anbieter Teleclub) eröffnet. Die von der We-
ko vermuteten Kartellrechtsverstöße betreffen u.a.
die exklusive Übertragung bestimmter schweizeri-
scher Fussball- und Eishockeyspiele im Bezahlfern-
sehen. Über die Plattform Swisscom TV offeriert
die Cinetrade-Gruppe jährlich Tausende von Teleclub
Sport-Live-Übertragungen.

Nach den Erkenntnissen des Weko-Sekretariats sind
die Swisscom und das ihr mehrheitlich gehören-
de Content-Handelsunternehmen Cinetrade bei der
Übertragung von Live-Sport im Pay-TV marktbe-
herrschend. In einem Verfügungsentwurf vom Juli
2015 bejaht das Sekretariat einen Missbrauch dieser
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marktbeherrschenden Stellung, weil bestimmte Live-
Übertragungen ausschließlich auf der Swisscom TV-
Plattform angeboten werden. So haben Fernsehzu-
schauer nur auf Swisscom TV die Möglichkeit, sämt-
liche Spiele der obersten Schweizer Fussball- und Eis-
hockeyligen zu verfolgen.

Den Ausschluss konkurrierender Plattformanbieter
(wie etwa des Kabelnetzbetreibers Cablecom) be-
trachtet das Weko-Sekretariat als ungerechtfertigt.
Wegen der Angebotsverweigerung (und anderer
Aspekte) beantragt das Sekretariat in seinem 170-
seitigen Verfügungsentwurf der Kommission, die
Swisscom sei mit einer kartellrechtlichen Sanktion von
CHF 143 Mio. zu belegen.

In einer Medienmitteilung vom 23. Juli hat die
Swisscom den Vorwurf des Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung zurückgewiesen.
Die Cinetrade-Gruppe habe die Übertragungsrechte
von den schweizerischen Sportverbänden erworben.
Die Verbände vergeben die Rechte gemäß Swisscom
wie in anderen Ländern periodisch in einem Wett-
bewerbsverfahren, an dem sich beispielsweise auch
Kabelnetzbetreiber beteiligen. Seit ihrem Einstieg
ins TV-Geschäft im Jahr 2006 habe Swisscom dank
hoher Investitionen einen intensiven Wettbewerb im
Schweizer Fernsehmarkt überhaupt erst ermöglicht.

Sollte die Weko dem Antrag ihres Sekretariats folgen,
so könnte die Swisscom eine allfällige Verfügung der
Kommission beim Bundesverwaltungsgericht und in
letzter Instanz beim Bundesgericht anfechten.

• Medienmitteilung der Swisscom vom 23.7.2015 zum Antrag des
Weko-Sekretariats an die Kommission (Sanktion von 143 Mio. CHF ge-
gen Swisscom)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17696 DE EN FR

Franz Zeller
Bundesamt für Kommunikation / Universitäten Bern,

Basel & St. Gallen

Internationaler Austausch des Schweizer
Films wird gestärkt

Am 6. August 2015 stellte das Bundesamt für Kul-
tur (BAK) anlässlich einer Medienkonferenz im Rah-
men des internationalen Filmfestivals von Locarno das
neue Maßnahmenpaket zur Förderung des Schweizer
Films vor. Mit den Fördermaßnahmen findet die vom
eidgenössischen Parlament am 19. Juni 2015 geneh-
migte Kulturbotschaft 2016-2020, die Anfang 2016 in
Kraft tritt, konkrete Umsetzung. Die Kulturbotschaft
(„Botschaft zur Finanzierung der Kulturförderung des
Bundes“) legt die strategische Ausrichtung der Kultur-
politik des Bundes sowie die Höhe der hierfür bereit-
gestellten Mittel fest. Ihre Schwerpunkte sind die kul-
turelle Teilhabe, der gesellschaftliche Zusammenhalt

sowie Kreation und Innovation. In der nächsten För-
derperiode ist mit Blick auf den Schweizer Film das
Ziel, die Arbeit der Schweizer Filmschaffenden und in-
ternationale Kooperationen zu unterstützen.

Auf der Pressekonferenz in Locarno unterstrich Bun-
desrat Alain Berset, wie wichtig der internationale
Austausch für das Schweizer Filmschaffen sei, und be-
tonte den Willen des Bundesrates, wieder in das Film-
förderungsprogramm MEDIA der EU einzusteigen. Seit
dem 1. Januar 2014 ist die Teilnahme der Schweiz an
diesem europäischen Filmförderungsprogramm un-
terbrochen. Die Verhandlungen über eine Verlänge-
rung der Teilnahme waren gestoppt worden, nach-
dem die Schweizer in einer Volksinitiative für die Ein-
schränkung der Einwanderung gestimmt hatten. Um
die negativen Auswirkungen der Nichtteilnahme der
Schweiz am MEDIA-Programm abzumildern, hatte der
Bundesrat Ersatzmaßnahmen in Höhe von CHF 5 Mil-
lionen eingeführt (siehe IRIS 2014-8/11).

Diese Ersatzmaßnahmen werden ab 2016 durch eine
neue Verordnung für internationale Zusammenarbeit
ersetzt. Neben den bisherigen Übergangsmaßnahmen
zur Projektentwicklung, zum Filmverleih, zu europäi-
schen Weiterbildungsprogrammen sowie zu Filmfesti-
vals und -märkten sieht die Verordnung neue Instru-
mente vor, die Schweizer Filmschaffende und ihre Fil-
me im internationalen Feld stärken sollen. Dazu ge-
hören insbesondere die „slate-Förderung“, mit der die
Entwicklung von mehreren Filmprojekten mit europäi-
schem Potenzial durch eine Produktionsfirma ermög-
licht sowie die Teilnahme von Schweizer Filmen an
ausländischen Festivals unterstützt werden sollen.

Im Rahmen der Filmförderung soll das neue Programm
„Filmstandortförderung Schweiz FiSS“ Dreh- und Post-
produktionsarbeiten von Schweizer Filmen fördern
und damit die Schweiz als Filmproduktionsland stär-
ken. Das Programm geht über den Zeitraum 2016-
2020 und ist mit insgesamt CHF 27 Millionen ausge-
stattet. Die neuen Filmförderungskonzepte sollen im
Übrigen die externe Evaluation der laufenden Konzep-
te 2012-2015 berücksichtigen und entsprechend an-
gepasst werden. Von besonderer Bedeutung ist in die-
sem Zusammenhang die Revision der erfolgsabhängi-
gen Filmförderung, im Rahmen derer zukünftig die Fe-
stivals, bei denen die Filme präsentiert werden, und
nicht mehr ausschließlich Kinoeintritte Berücksichti-
gung finden sollen. Die für die Filmförderungskonzep-
te vorgesehenen Neuerungen sollen der Filmbranche
im Herbst 2015 bekannt gegeben werden.

• Communiqué du Département fédéral de l’intérieur du 6 août 2015.
(Mitteilung des Eidgenössischen Departements des Innern vom 6. Au-
gust 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17700 FR

Patrice Aubry
Westschweizer Fernsehen und Radio, Genf
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DE-Deutschland

BGH hebt Urteile der Vorinstanzen im Streit
um die Einspeiseentgelte auf

In dem Streit um die Kabeleinspeisegebühr zwischen
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und ei-
ner Kabelnetzbetreiberin hat nun der BGH mit Urtei-
len vom 16. Juni 2015 (Az. KZR 83/13 und KZR 3/14)
beide anhängige Verfahren zu den Berufungsgerich-
ten zurückverwiesen.

Die Programme der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten unterliegen der sogenannten Must-Carry-
Regelung des § 52 Rundfunkstaatsvertrag. Diese
Must-Carry-Regelung sieht eine Verpflichtung aller Ka-
belnetzbetreiber zur Einspeisung der Programmsigna-
le der öffentlich-rechtlichen Anbieter vor. Der Rund-
funkstaatsvertrag enthält jedoch keine Regelung zur
Vergütung der Kabelnetzbetreiber für diese Einspei-
sung der Programmsignale.

Bisher bestanden Verträge zwischen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten und der klagenden
Kabelnetzbetreiberin über die Einspeisung der Pro-
grammsignale, die auch eine Vergütung der Ka-
belnetzbetreiberin für die Einspeisung vorsah. Die-
se Einspeiseverträge wurden durch die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten jedoch gekündigt. Da
die Kabelnetzbetreiberin eine gesetzliche Pflicht zur
Einspeisung der Programmsignale treffe, sei weder
das Bestehen eines Einspeisevertrages noch die Zah-
lung einer Kabeleinspeisegebühr für die Einspeisung
der Programmsignale durch die Kabelnetzbetreiberin
erforderlich.

Die Kabelnetzbetreiberin hält die Kündigung der Ein-
speiseverträge durch die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten für rechtswidrig. Sie erhob deshalb Kla-
ge auf Feststellung, dass die Kabeleinspeiseverträge
weiterhin Bestand haben. Hilfsweise erhob sie Klage
auf Verpflichtung der Beklagten zum Abschluss neuer
Kabeleinspeiseverträge.

Die Vorinstanzen wiesen die Klagen ab. Der BGH hat
in seiner Entscheidung jedoch festgestellt, dass die
Vorinstanzen keine ausreichenden Sachverhaltsfest-
stellungen getroffen haben, weshalb die Verfahren an
die Vorinstanzen zurückverwiesen wurden. Die Vor-
instanzen hätten keine ausreichenden Feststellungen
zu der Frage einer eventuellen Vereinbarung zwischen
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur ge-
meinsamen Kündigung der Einspeiseverträge getrof-
fen. Sollten die Kündigungen aufgrund einer solchen
verbotenen Absprache und nicht aufgrund selbststän-
diger, unternehmerischer Entscheidungen ausgespro-
chen worden sein, wären die Kündigungen der Ver-
träge entsprechend § 1 des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen (GWB) nichtig. In diesem Fall
sei der Klage der Kabelnetzbetreiber stattzugeben.

Sollten die Kündigungen der Einspeiseverträge jedoch
jeweils aufgrund einer selbstständigen unternehme-
rischen Entscheidung erfolgt und somit rechtmäßig
sein, hätten die Berufungsgerichte zu klären, wel-
che Bedingungen für die Einspeisung und Übertra-
gung der Must-Carry Programme über das Kabelnetz
der Klägerin angemessen sind. Abhängig von diesen
noch zu treffenden Feststellungen könne entweder ei-
ne Pflicht der Kabelnetzbetreiber zur unentgeltlichen
Einspeisung oder eine Zahlungspflicht der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten auch unabhängig von
einem Einspeisevertrag bestehen.

Weiterhin hat der BGH festgestellt, dass sich aus den
Regelungen des Rundfunkrechts kein Kontrahierungs-
zwang zum Abschluss eines entgeltlichen Einspeise-
vertrages für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten mit der Kabelnetzbetreiberin ableiten lässt.
Die Bestimmungen des Rundfunkrechts sähen ledig-
lich vor, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten entsprechend dem ihnen obliegenden Grund-
versorgungsauftrag die Programmsignale zur Verfü-
gung stellen müssten. Im Gegenzug treffe die Ka-
belnetzbetreiber im Rahmen der Must-carry-Regelung
des § 52 b RStV die Verpflichtung, diese Programmsi-
gnale einzuspeisen.

Diesem Ergebnis stehen auch keine unions- oder ver-
fassungsrechtlichen Bedenken entgegen, da die Ka-
belnetzbetreiber nach Ansicht des BGH durch die
Einspeisepflicht nicht unzumutbar belastet werden.
Vielmehr stellten die von den öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten kostenfrei zur Verfügung gestell-
ten Programmsignale einen erheblichen wirtschaftli-
chen Wert zur Vermarktung der Kabelanschlusspro-
dukte der Klägerin dar.

Des Weiteren begründe die Weigerung zur Fortfüh-
rung der entgeltlichen Einspeiseverträge auch kei-
nen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung
der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Sinne
des § 19 Abs. 2 GWB. Zwar komme den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten aufgrund des fehlen-
den Wettbewerbsverhältnisses mit den Anbietern sol-
cher Programme, die nicht unter die Übertragungs-
pflicht fallen, eine marktbeherrschende Stellung zu.
Allerdings liege nicht schon deshalb ein Missbrauch
dieser marktbeherrschenden Stellung vor, nur weil die
Kabelnetzbetreiberin von privaten Veranstaltern eine
Einspeisegebühr erhält. Auch liege keine unzulässi-
ge Diskriminierung dadurch vor, dass die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten Gebühren für andere
Übertragungswege (per Satellit oder terrestrisch) auf-
wenden, da sich diese auf die reine Übertragungslei-
stung beschränkten.

• Urteil des Kartellsenats vom 16. Juni 2015 - KZR 3/14 -
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17694 DE
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• Urteil des Kartellsenats vom 16. Juni 2015 - KZR 83/13 -
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17695 DE

Katrin Welker
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

Die wiederholte Einblendung eines Logos
stellt Schleichwerbung dar

Mit nun veröffentlichtem Urteil vom 9 März 2015 (Az.
7 B 14/1605) hat der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof (BayVGH) entschieden, dass die wiederholte Ein-
blendung eines Logos während einer Fernsehsendung
unerlaubte Schleichwerbung darstellt.

Gegenstand des Verfahrens war die Ausstrahlung der
Sendung „Learn from the Pros“ durch den Fernseh-
sender Sport1, in der professionelle Pokerspieler Tipps
und Tricks für das Kartenspiel geben. Neben einem
üblichen Sponsor-Hinweis zu Beginn der Sendung war
das Logo des Anbieters fulltiltpoker.net nahezu in je-
der Einstellung zu sehen, z.B. auf einem großen Bild-
schirm zwischen zwei miteinander redenden Perso-
nen, auf animierten und tatsächlichen Spielchips, in
den Bauchbinden, in erklärenden Animationen, auf
Spielkartenrückseiten und auf Tafeln der Studiodeko-
ration. Am Ende der Sendung wurde schließlich zum
Besuch der Homepage von „Fulltiltpoker.net“ aufge-
fordert.

Der Fernsehsender wehrte sich gegen einen Bescheid
der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und
unterlag vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München mit Urteil vom 13. Juni 2013.

Der BayVGH bestätigte das vorinstanzliche Urteil und
stellte fest, dass die beschriebene Darstellung des
Logos „Fulltiltpoker.net“ Schleichwerbung im Sinne
der Legaldefinition in § 2 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 Rund-
funkstaatsvertrag (RStV) darstellt, da der Fernsehsen-
der die Absicht hatte, mit den Einblendungen für die
Dienstleistungen von „Fulltiltpoker“ zu werben. Die
gesamte Sendung werde von „Fulltiltpoker“ geradezu
geprägt. Das Logo des Anbieters komme immer dann
ins Bild, wenn die Spielzüge von zwei Kommentato-
ren erläutert werden, also gerade dann, wenn die Auf-
merksamkeit der Zuschauer besonders gefordert ist.
Darüber hinaus werde in der Sendung ausschließlich
die Marke „Fulltiltpoker“ präsentiert. Somit habe der
Fernsehsender gegen das Verbot aus § 7 Abs.7 RStV
verstoßen.

Das Gericht sieht die zahlreichen Einblendungen
schließlich nicht als sogenannte aufgedrängte Wer-
bung an. Die Übertragung der Werbung erfolge nicht
in Wahrnehmung von Informationspflichten, muss al-
so nicht in Kauf genommen werden, um über ein real
stattfindendes Ereignis berichten zu können.

Im Übrigen liege irreführende Schleichwerbung auch
dann vor, wenn die Werbeabsicht bei nicht als Wer-
bung gekennzeichneter Darstellung von Waren oder
Dienstleistungen im redaktionellen Programm auf-
grund von deren Intensität und Häufigkeit nicht mehr
verborgen bleibt. Die Eignung, über den Zweck der
Darstellung zu täuschen, wird nach Ansicht des BayV-
GH allein aufgrund der fehlenden Kennzeichnung als
Werbung begründet. Es wäre ein merkwürdiges Er-
gebnis, müsste der Verstoß gegen den Trennungs-
grundsatz allein wegen seiner Offenkundigkeit folgen-
los bleiben.

• Urteil des BayVGH vom 9 März 2015 (Az. 7 B 14/1605)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17693 DE

Peter Matzneller
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR),

Saarbrücken/ Brüssel

ES-Spanien

Neue Qualifikationskriterien für audiovisuel-
len Inhalt

Am 6. Juli 2015 hat die Nationale Markt- und Wett-
bewerbskommission (Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia - CNMC) neue Leitkriterien
für die Bewertung audiovisueller Inhalte verabschie-
det. Diese Kriterien gelten sowohl für die Anbieter
von linearen als auch von nicht-linearen audiovisuel-
len Mediendiensten, ungeachtet des zur Übertragung
genutzten Mediums (IPTV, Internet-Fernsehen, Websi-
tes, Apps für Mobilgeräte, etc.).

Die Leitkriterien gelten für folgende Altersgruppen:
„Besonders für Kinder zu empfehlen“, „Geeignet für
alle Altersgruppen“, „Nicht geeignet für Kinder unter
sieben Jahren“, „Nicht geeignet für Kinder unter zwölf
Jahren“, „Nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren“,
„Nicht geeignet für Jugendliche unter 18 Jahren“ und
„Pornographischer Inhalt“.

Für die Vorbereitung dieser Bewertungskriterien hat
die CNMC sieben Kategorien potenziell gefährdender
Inhalte ermittelt: Gewalt, Sex, Angst oder Angstgefüh-
le, Drogen und giftige Substanzen, Diskriminierung,
nachahmbares Verhalten und Sprache (schriftlich, ver-
bal oder durch Gesten). Die CNMC hat innerhalb jeder
Altersgruppe eine Reihe spezifischer Inhalte identifi-
ziert, deren Vorkommen (verbal oder visuell) im Ein-
zelnen zu prüfen ist. Zugleich hat die CNMC eine Reihe
von Modulatoren in jeder Kategorie festgelegt, welche
die, dem audiovisuellen Inhalt entsprechende, Alters-
gruppe bestimmen (Realismus, expliziter Charakter,
Detail, Häufigkeit, etc.).
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Am selben Tag hat die CNMC eine Vereinbarung mit
dem spanischen Verband für Selbstkontrolle im Be-
reich Werbung (AUTOCONTROL) zur „Förderung der
Koregulierung für Fernsehwerbung“ angekündigt. Die
CNMC erkennt den Nutzen der Selbstkontrolle im Be-
reich der Fernsehwerbung an und begrüßt insbeson-
dere die von AUTOCONTROL im Vorfeld durchgeführte
Beratung. Parallel zur Unterstützung des Systems zur
Selbstkontrolle von Fernsehwerbung wird die CNMC
weiterhin ihren Aufgaben nachkommen, insbesondere
der Prüfung, Kontrolle und Genehmigung audiovisuel-
ler Mediendienste.

Die Vereinbarung sieht die Nutzung des Prüfsystems
von AUTOCONTROL (Copy Advice) durch Sender und
Werbende zur unverbindlichen Bewertung der Wer-
bung im Vorfeld vor. Des Weiteren sieht die Vereinba-
rung vor, dass ein Anbieter audiovisueller Dienste, der
eine administrative Vorgabe oder eine Mitteilung der
CNMC im Hinblick auf eine zuvor von AUTOCONTROL
genehmigte Werbung erhält, die CNMC über den In-
halt des Bewertungsberichts in Kenntnis setzen kann,
um seine Sorgfalt zum Ausdruck zu bringen. Die CNMC
kann die Tatsache berücksichtigen, dass die Werbung
zuvor mithilfe des Prüfsystems Copy Advice überprüft
wurde. AUTOCONTROL verpflichtet sich, die CNMC re-
gelmäßig über die Beschlüsse des Werbeausschus-
ses sowie über seine freiwillige Bewertung der Wer-
bung im Vorfeld in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus
nimmt AUTOCONTROL die Leitkriterien für die Sende-
zeitgrenze von Programmen für Erwachsene an, wie
sie im Kodex über die Selbstkontrolle für Fernsehin-
halte und Kinder beschrieben wird.
• CNMC, Resolución por la que aprueban los criterios orienta-
dores para la calificación de contenidos audiovisuales, CRITERI-
OS/DTSA/001/15 (CNMC, Beschluss über die Annahme der Leitkriteri-
en zur Bewertung audiovisueller Inhalte, CRITERIOS/DTSA/001/15)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17672 ES
• CNMC press release, 6 July 2015, La CNMC y AUTOCONTROL firman
un acuerdo para el fomento de la corregulación sobre publicidad en
televisión (Pressemitteilung der CNMC vom 6. Juli 2015, CNMC und
AUTOCONTROL unterzeichnen eine Vereinbarung zur Förderung der
Koregulierung von Fernsehwerbung)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17671 ES

Francisco Javier Cabrera Blázquez
Europäische Audiovisuelle Informationsstelle

CNMC verlängert die Bedingungen für die Fu-
sion von Antena 3 und La Sexta

Die Nationale Markt- und Wettbewerbskommission
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- CNMC) hat die Laufzeit der Bedingungen, unter de-
nen der Ministerrat den Fusionsvertrag zwischen An-
tena 3 und La Sexta am 24. August 2012 genehmigt
hatte (siehe IRIS 2012/8-21), um zwei Jahre verlän-
gert.

Die Fusion der beiden Sender wurde für einen an-
fänglichen Zeitraum von drei Jahren genehmigt, un-

ter Einhaltung bestimmter Bedingungen in Bezug auf
Fernsehwerbung, den Erwerb audiovisueller Inhalte,
die Verpflichtung zur regelmäßigen BereitstelIung von
Informationen und Free-TV. Nach Ablauf dieses Zeit-
raums sollte die CNMC prüfen, ob die Fusion eine er-
hebliche Veränderung der Märkte bewirkt hatte und
ob die Bedingungen für zwei weitere Jahre gelten, an-
gepasst oder aufgehoben werden sollten.

Die Wettbewerbsbehörden vertraten zum Zeitpunkt
der Fusion die Ansicht, dass der Zusammenschluss
die Marktposition von ATRESMEDIA auf dem Markt für
Fernsehwerbung stärke und befürworteten die Schaf-
fung eines Duopols zwischen ATRESMEDIA und ME-
DIASET (die beiden Gruppen kontrollieren mehr als
85% der Werbeinvestitionen).

Die CNMC vertritt die Auffassung, dass sich die Wett-
bewerbsstellung des Marktes für Fernsehwerbung in
Spanien seit Genehmigung des Zusammenschlusses
nicht verbessert hat. Insbesondere die Ausweitung
der Werberichtlinien von Antena 3 auf La Sexta mit
dem Angebot von TV-Paketen und der Verhandlung
von Werbepreisen hat den Wettbewerbsdruck erhöht.

Des Weiteren hat die Verringerung der Anzahl der von
der ATRESMEDIA-Gruppe ausgestrahlten Sender we-
der ihre Zuschaueranteile noch die Werbeinvestitio-
nen erhöht. Der Wettbewerb auf diesen Märkten wird
in hohem Maße von der Wettbewerbssituation des
Marktes für Fernsehwerbung bestimmt.

• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, La CNMC
prorroga las condiciones de la fusión entre Antena 3 y La Sexta, 31
de julio de 2015 (Die spanische Wettbewerbshörde CNMC verlängert
die Bedingungen für die Fusion von Antena 3 und La Sexta, 31. Juli
2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17638 ES
• Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ANTENA 3/LA
SEXTA, Expediente: C/0432/12 (Spanische Wettbewerbsbehörde, AN-
TENA 3/LA SEXTA, Rechtssache: C/0432/12)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17639 ES

Enric Enrich
Enrich Advocats - Barcelona, Spanien

FI-Finnland

Geänderte Bestimmungen zur Vertraulich-
keit von Quellen (Quellenschutz)

Bestimmungen zum Schutz von Interferenzen bei der
Vertraulichkeit von Quellen wurden im Juni 2015 ge-
ändert. Die geänderten Bestimmungen stimmen in-
haltlich überwiegend mit den vorherigen überein. Die
Änderungen betreffen die Nummerierung, die Eintei-
lung sowie den Wortlaut und führen einige neue Be-
stimmungen ein. Die Reform wurde im Rahmen ei-
ner breiter angelegten Erneuerung der Prozessord-
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nung durchgeführt und betrifft insbesondere Bestim-
mungen zu Beweismitteln und Zeugenaussagen. Die
Änderungen treten am 1. Januar 2016 in Kraft.

§ 16 des Gesetzes über die Wahrnehmung des Rechts
auf freie Meinungsäußerung in den Massenmedien
(Nr. 460/2003 - FEA) (siehe IRIS 2004-1/22) gewährt
Verfassern von Nachrichten, Herausgebern und Pro-
grammanbietern sowie denjenigen, die für sie arbei-
ten, das Recht auf Schutz ihrer Informationsquellen.
Herausgeber und Programmanbieter sind ebenfalls
berechtigt, die Identität der Nachrichtenquelle ge-
heim zu halten. Diesbezüglich wurden keine Änderun-
gen eingeführt.

Gemäß der Strafprozessordnung (4/1734; CJP) kön-
nen im Gesetz über die Wahrnehmung des Rechts auf
freie Meinungsäußerung in den Massenmedien (FEA)
genannte Personen eine Zeugenaussage zur Identität
von Informationsquellen oder Verfassern von Nach-
richten unterlassen (17:20(1)). Diese Personen kön-
nen in Fällen, in denen eine Straftat mit einer ma-
ximalen Freiheitsstrafe von mindestens sechs Jah-
ren geahndet wird oder in denen sich die betref-
fende Person durch die Verletzung der Geheimhal-
tungsverpflichtung strafbar gemacht hat (17:20(2))
zur Aussage verpflichtet sein. Zuvor wurden auch der
Versuch und diejenigen genannt, die sich der Ver-
letzung der Geheimhaltungsverpflichtung mitschuldig
gemacht hatten„ wohingegen die neueste Bestim-
mung auf die „entgegen einer Geheimhaltungsver-
pflichtung gegebene Information verweist, deren Ver-
letzung eine Straftat darstellt“. § 22 (2) der Strafpro-
zessordnung (CJP) gewährt denen, die für die zuvor
genannten Personen arbeiten, ein ähnliches Recht.
Zuvor fielen beide Personengruppen unter den glei-
chen Paragraphen (17:24).

Die Pflichten bzw. Rechte zur Unterlassung einer Aus-
sage gelten nicht für Informationen, deren unberech-
tigte Gewinnung, Enthüllung oder Nutzung strafrecht-
lich verfolgt wird (17:9(3) CJP).

§ 7:3 des Gesetzes über Strafmaßnahmen (806/2011;
CMA) untersagt die Beschlagnahmung und das Kopie-
ren von Beweismaterial, wenn die Vertraulichkeit von
Quellen betroffen ist (7:3). Ausnahmen gelten, wenn
die in § 17:20(1) der Strafprozessordnung (CJP) ge-
nannte Person ihre Zustimmung erteilt/einwilligt oder
wenn die Straftat mit einer Höchststrafe von sechs
Jahren Gefängnis geahndet wird und das Gericht ge-
mäß § 17:20(2) der CJP (7:3(3), Punkte 2-3 CMA) zu ei-
ner Zeugenaussage verpflichten könnte. Zuvor bein-
haltete die Bestimmung lediglich die letzte Ausnahme
und der Wortlaut wurde geringfügig geändert. Dage-
gen gilt eine Ausnahme gemäß § 17:9(3) der Strafpro-
zessordnung (CJP) für Situationen, in denen das Recht
zur Unterlassung einer Aussage nicht besteht, wenn
sich Material im Besitz einer in § 17:20(1) der CJP
(7:3(3), Punkt 4 des Gesetzes über Strafmaßnahmen -
CMA) genannten Person befindet. Wenn der Verdacht
besteht, dass Informationen enthüllt werden könnten,
für die das Recht auf Unterlassung der Aussage ge-
mäß § 17:20 der Strafprozessordnung (CJP) besteht

und deren Beschlagnahmung oder Kopieren gemäß §
7:3 des Gesetzes über Strafmaßnahmen (CMA) (siehe
§ 8:1(3) CMA) verboten ist, wird eine spezielle Durch-
suchung eines Wohnsitzes erforderlich. Die Vorberei-
tungsarbeiten heben das Bestreben der Übereinstim-
mung mit weiteren geplanten Änderungen und der
Neutralität in Bezug auf beschlagnahmte und zum Ko-
pieren vorgesehene Gegenstände hervor. § 7:8(1) des
Gesetzes über Strafverfolgung (805/2011; CIA) stellt
fest, dass das Recht auf die Unterlassung einer Aus-
sage gemäß § 17:20 der Strafprozessordnung (CJP)
ebenfalls für vorgerichtliche Untersuchungen gilt. Ein
Zeuge ist jedoch zur Aussage verpflichtet, wenn die
den Ermittlungen zugrunde liegende Straftat, oder der
Versuch oder die Beihilfe dazu, mit einer Höchststra-
fe von mindestens sechs Jahren Gefängnis geahn-
det wird und das Gericht die Aussage im Rahmen
der Strafverfolgung gemäß § 17:20(2) der CJP (7:8(2),
Punkt 2 des Gesetzes zur Strafverfolgung - CIA) er-
zwingen könnte. In Bezug auf Straftaten, für die das
Recht auf Unterlassung der Aussage gemäß § 17:9(3)
der CJP nicht besteht, sind die in § 17:20(1) der CJP ge-
nannten Personen ausgenommen (7:8, Punkt 3 CIA).
Somit unterscheiden sich die Anwendungsmöglich-
keiten einer Beeinträchtigung der Vertraulichkeit von
Quellen im Rahmen von Ermittlungs- und Gerichtsver-
fahren.

In Bezug auf verwaltungsrechtliche Fälle wurde ein
neuer Paragraph (§ 39 b) über das Recht eines Zeu-
gen auf die Aussageverweigerung zur Verwaltungs-
strafprozessordnung hinzugefügt (586/1996), die In-
formationen gemäß § 16 des Gesetzes über die Wahr-
nehmung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in
den Massenmedien (FEA) (Abs. 3, Punkt 2) abdeckt.
Schließlich wurden die im Gesetzbuch zur Informati-
onsgesellschaft (917/2014) enthaltenen Bestimmun-
gen in Bezug auf die Beschränkungen des Rechts
von Firmenkunden auf Datenverarbeitung, falls die
Offenbarung von Firmengeheimnissen betroffen ist,
um einen aktualisierten Verweis auf § 17:20(1) der
Strafprozessordnung (CJP) (§ 151(1)) ergänzt. Dies gilt
auch für die Bestimmung zu Beschränkungen in Be-
zug auf Datenzugangsrechte, die der finnischen Regu-
lierungsbehörde für Kommunikation und dem Daten-
Ombudsmann gemäß § 316(5) zugewiesen sind.

• Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 732/2015 (Gesetz zur
Änderung der Strafprozessordnung Nr. 732/2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17673 FI
• Laki esitutkintalain muuttamisesta 736/2015 (Gesetz zur Änderung
des Strafverfolgungsgesetzes Nr. 736/2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17674 FI
• Laki pakkokeinolain muuttamisesta 737/2015 (Gesetz zur Änderung
des Gesetzes über Strafmaßnahmen Nr. 737/2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17675 FI
• Laki tietoyhteiskuntakaaren 151 ja 316 §:n muuttamisesta 758/2015
(Gesetz zur Änderung der § 151 und 316 des Gesetzbuchs zur Infor-
mationsgesellschaft Nr. 758/2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17676 FI
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• Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta 799/2015 (Gesetz zur Än-
derung der Verwaltungsstrafprozessordnung Nr. 799/2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17677 FI

Anette Alén-Savikko
Institut für internationales Wirtschaftsrecht (KATTI),

Universität Helsinki

FR-Frankreich

Verwaltungsgericht hebt Vorführungsfreiga-
be für den Film Love per einstweiliger Verfü-
gung auf

Per Urteil vom 31. Juli 2015 hat das Verwaltungsge-
richt von Paris die von Kulturministerin Fleur Pelle-
rin Anfang Juli 2015 erteilte Vorführungsfreigabe (visa
d’exploitation) ab 16 Jahren für den Film Love aufge-
hoben. Der auf dem Filmfestival von Cannes vorge-
stellte Film von Gaspard Noé beschreibt eine „Leiden-
schaft, die alle Arten von Versprechen, Spielen, Exzes-
sen und Irrtümern enthält“. Der Film war am 15. Juli
2015 in 3D in 33 französischen Kinosälen, darunter in
sieben Pariser Kinos angelaufen. Die Ministerin hat-
te ihren Beschluss entsprechend einer Stellungnah-
me der Commission de classification (Klassifizierungs-
kommission) des Centre national du cinéma et de
l’image animée (Nationales Filminstitut - CNC) getrof-
fen. Letztere hatte sich für die Freigabe ab 16 Jahren
mit dem zusätzlichen Warnhinweis „enthält zahlreiche
explizite Sexszenen“ ausgesprochen. Die narrative In-
tention des Autors, der eine Geschichte intensiver Lie-
be und die Stärke der Bindung zwischen den beiden
Filmprotagonisten beschreibt, sowie das Menschliche
der Beziehung seien für den Zuschauer offensichtlich.
Der Verband zur Förderung jüdisch-christlicher Werte
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Pro-
mouvoir hatte beim Verwaltungsgericht eine einstwei-
lige Verfügung beantragt, mit dem Argument, der Film
enthalte pornografische Szenen, was ein Vorführungs-
verbot für Minderjährige unter 18 Jahren erforderlich
mache. Folglich müsse die Altersfreigabe ab 16 Jah-
ren per einstweiliger Verfügung aufgehoben werden.
Die Kulturministerin erklärte zu ihrer Rechtfertigung,
bei den strittigen Bestimmungen müssten objektive
und subjektive Kriterien abgewogen und insbesonde-
re die filmischen Qualitäten der Szenen sowie der Film
in seiner Gesamtheit berücksichtigt werden.

So sei das Hauptziel des Films, auf realistische Weise
eine besondere Liebesleidenschaft zu zeigen: Die Er-
zählweise sowie die künstlerische Ambition des Films
wögen die Sexszenen auf und rechtfertigten ihrer Mei-
nung nach eine Altersfreigabe ab 16 Jahren.

Der für den Erlass einer einstweiligen Verfügung zu-
ständige Richter, dessen Zuständigkeit angezweifelt

wurde, urteilte in einem ersten Schritt, der Tatbe-
stand der Dringlichkeit sei angesichts des Umstands,
dass Minderjährige geschützt werden müssten und
der Film für Minderjährige ab 16 Jahren freigegeben
sei, aufgrund einiger besonders drastischer Sexsze-
nen im Film gegeben. In der Sache erklärte er, in
den Bestimmungen von Artikel L. 211-1 des Code du
cinéma et de l’image animée (Gesetz über das Ki-
no und das Bewegtbild - CCIA) seien die verschiede-
nen möglichen Klassifizierungsmaßnahmen des visa
d‘exploitation aufgezählt. Laut diesen Bestimmungen
obliege es der Kulturministerin, über den Schutz von
Kindern und Jugendlichen sowie den Schutz der Men-
schenwürde zu wachen. Im Rahmen dieser Aufgabe
sei es insbesondere ihre Pflicht, die Klassifizierungs-
kommission von Verletzungen gegen Artikel 227-24
des Code pénal (Strafgesetzbuch) zu informieren. Die-
ser Artikel verbietet die Verbreitung gewalttätiger Bot-
schaften bzw. Botschaften, die die Menschenwürde
verletzen könnten, wenn diese von Minderjährigen ge-
sehen oder wahrgenommen werden können. Der für
den Erlass einer einstweiligen Verfügung zuständige
Richter müsse bei einem Antrag gegen eine Vorfüh-
rungsfreigabe für einen Film mit Sexszenen prüfen,
ob der Film explizite Sexszenen enthalte, die nicht
für Minderjährige unter 18 Jahren geeignet seien. Im
vorliegenden Fall habe die Ansicht des Films ergeben,
dass der Film vorwiegend die verschiedenen Phasen
einer intensiven Liebesbeziehung zwischen zwei jun-
gen Erwachsenen zeigt und dass in dieser Erzählung
über die sexuelle Beziehung des Paares immer wie-
der offene Sexszenen vorkommen, von denen eini-
ge besonders explizit seien. Auch wenn die Absicht
des Filmes sei, von einer leidenschaftlichen Liebe zu
erzählen, seien die genannten Szenen aufgrund ih-
rer Wiederholung, ihrer Machart und ihrer Bedeutung
im Drehbuch doch vor allem eine Darstellung sexuel-
ler Beziehungen. Diese Darstellung sei zwar nicht als
pornografisch zu bezeichnen, die Szenen seien aber
derart gestaltet, dass sie trotz der künstlerischen Am-
bition des Regisseurs das Empfinden Minderjähriger
verletzen könnten. Ein Aufführungsverbot für Minder-
jährige allgemein sei folglich gerechtfertigt. Für den
Richter bestand somit ein ernsthafter Zweifel an der
Rechtmäßigkeit des Klassifizierungsbeschlusses der
Ministerin. Er hob die Vorführungsfreigabe ab 16 Jah-
ren auf. Kulturministerin Fleur Pellerin kündigte an, ge-
gen dieses Urteil in Berufung zu gehen.

• Tribunal administratif de Paris (ord. réf.), 31 juillet 2015 - Asso-
ciation Promouvoir (Verwaltungsgericht von Paris (einstweilige Ver-
fügung), 31. Juli 2015 - Verband Promouvoir) FR

Amélie Blocman
Légipresse

SACD fordert die Verwertung von Filmen im
Catch-up-TV von France Télévisions

Der Präsident der französischen Verwertungsgesell-
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schaft Société des Auteurs et Compositeurs Drama-
tiques (Gesellschaft der Autoren und Komponisten für
Bühne, Film und Fernsehen - SACD), Pascal Rogard,
hat sich Anfang Sommer 2015 in einem Schreiben an
Kulturministerin Fleur Pellerin zur Frage der Ausstrah-
lung von Filmen im Catch-up-TV von France Télévisions
gewandt. Der französische öffentlich-rechtliche Fern-
sehveranstalter hatte auf seinem Catch-up-TV-Dienst
Pluzz anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung von
der nationalsozialistischen Herrschaft 30 Tage lang
den Film Shoah von Claude Lanzmann zur Verfügung
gestellt. Einige Filmverbände hatten sich an den Con-
seil supérieur de l’audiovisuel (Rundfunkaufsichtsbe-
hörde - CSA) gewandt, weil sie die Auffassung vertra-
ten, diese Verwertung dürfe als Ausnahme nur unter
besonderen Umständen, wie etwa im Rahmen von Fei-
erlichkeiten zur Befreiung zugelassen werden. Kinofil-
me dürften weiterhin keine Verwertung im Catch-up-
TV finden. Dies, so die SACD in ihrem Schreiben, sei
eine „zumindest sehr strenge, wenn nicht verwunder-
liche und offen gesagt skandalöse“ rechtliche Ausle-
gung des Pflichtenhefts. In diesem Pflichtenheft des
öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalters ist vorge-
sehen, dass „sämtliche über die Fernsehdienste von
France Télévisions ausgestrahlten Programme minde-
stens sieben Tage lang nach ihrer Erstausstrahlung
unentgeltlich zur Verfügung stehen müssen. Hiervon
ausgenommen sind Kinofilme und ggfs. Sportsendun-
gen.“ Die SACD vertritt die Meinung, dass keine Ver-
pflichtung bestehe, die Filme im Catch-up-TV zur Ver-
fügung zu stellen und es erst recht nicht verboten
sei, dies zu tun. Zur Bekräftigung ihrer Auffassung
zitiert sie aus dem Anhang zum Contrat d’objectifs
et de moyens (Ziel- und Leistungsvereinbarung) zwi-
schen France Télévision und dem französischen Staat,
in dem festgeschrieben ist, dass die Entwicklung des
digitalen Angebots eine Priorität darstellt, und aus-
drücklich auf die Notwendigkeit verwiesen wird, „zu-
gunsten der Öffentlichkeit und zur Förderung des le-
galen Angebots von Werken dafür zu sorgen, dass der
Fernsehzuschauer kontinuierlich die Möglichkeit hat,
gemäß festzulegenden Modalitäten die Fernsehpro-
gramme des Senders unentgeltlich auch über einen
Catch-up-TV-Dienst anzuschauen“. Auch die Tatsache,
dass eine große Zahl an Sportereignissen auf Pluzz
gesehen werden könne, spreche gegen die Auffas-
sung der Filmverbände, so die SACD. Diskussionen zu
diesem Streitpunkt gebe es bereits seit fünf Jahren,
ohne dass eine Einigung mit France Télévisions habe
erzielt werden können. Die Verwertungsgesellschaft
meint deshalb, dass die Situation nicht nur den Filmen
und ihren Autoren schade, denen die Möglichkeit feh-
le, ihre Werke über einen längeren Zeitraum zur Ver-
fügung zu stellen, sondern auch den Sendern, für die
eine lineare und nicht-lineare Verwertungsmöglichkeit
im digitalen Zeitalter unabdinglich sei. Die jüngsten
Zahlen des Centre national du cinéma et de l’image
animée (Nationales Filminstitut - CNC) belegten die
zunehmende Verbreitung des Catch-up-TV. Vor dem
Hintergrund, dass im Rahmen der kommenden Neu-
verhandlungen zwischen dem Staat und France Télévi-
sions über die Ziel- und Leistungsvereinbarungen Än-

derungen zu erwarten sind, fordert die SACD die Mi-
nisterin auf, „eine Lösung für diese festgefahrene Si-
tuation zu finden“ und sich dafür einzusetzen, dass
insbesondere von France 2 oder France 3 koproduzier-
te und finanzierte Filme nicht mehr vom Catch-up-TV-
Angebot ausgeschlossen werden.

• Courrier du 23 juin 2015 de Pascal Rogard, directeur général de
la SACD, à Madame Fleur Pellerin (Schreiben vom 23. Juni 2015 von
Pascal Rogard, Generaldirektor der SACD, an Kulturministerin Fleur
Pellerin)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17656 FR

Amélie Blocman
Légipresse

GB-Vereinigtes Königreich

Gesetzesänderung hebt Bestimmungen für
Privatkopien zum persönlichen Gebrauch auf

In einem Urteil vom 19. Juni 2015 hat der Hohe Ge-
richtshof (High Court) Artikel 28B des Gesetzes zu
Urheberrecht, Entwürfen und Patenten von 1998 mit
Wirkung vom 1. Oktober 2014 aufgehoben. Der Artikel
enthält Bestimmungen zu Urheberrecht und Auffüh-
rungsrechten (Privatkopien zum privaten Gebrauch)
von 2014, die eine Ausnahme zu Urheberrechtsgeset-
zen basierend auf einem privatem Gebrauch zuließen
(siehe IRIS 2014-10/19).

Artikel 28B gewährte Personen, die urheberrechtlich
geschütztes Material rechtmäßig erworben hatten,
das Recht auf Vervielfältigung dieses Werks, auch in
andere Formate, vorausgesetzt, dass die Kopie nicht
für kommerzielle Zwecke genutzt wurde. Artikel 28B
ergab sich aus einem von der Regierung genutzten Er-
messensspielraums gemäß Richtlinie 2001/29/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und verwandter Schutzrechte, welche
Mitgliedstaaten in bestimmten Fällen die Einführung
von Ausnahmen zu Schutzrechten erlaubt; wie bei-
spielsweise Artikel 5 Abs. 2 (b) der Richtlinie, wonach
ein Erwerber eines Inhalts die Vervielfältigung zum
privaten Gebrauch beabsichtigt. Artikel 28B führte ei-
ne Ausnahme bezüglich der Kopie zum privaten Ge-
brauch ein, weitete den Geltungsbereich jedoch nicht
aus, um die Weitergabe einer unter die Ausnahmere-
gelung fallenden Kopie eines Werks an einen Freund
oder ein Familienmitglied zu ermöglichen.

Unmittelbar vor der Umsetzung von Artikel 28B hob
ein von der Europäischen Kommission in Auftrag ge-
gebener und von der Wirtschaftsberatung CRA ver-
öffentlichter Bericht mit dem Titel „Bewertung der
wirtschaftlichen Auswirkungen der Genehmigung be-
stimmter Beschränkungen und Ausnahmen zu Urhe-
berrecht und verwandten Schutzrechten innerhalb der
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EU - Analyse spezifischer Grundsatzstrategien“ her-
vor, dass Länder, die eine Ausnahme zum Zwecke
des privaten Gebrauchs einführt hatten, ebenfalls ei-
ne Abgaberegelung für CD-Rohlinge, MP3-Player und
Drucker eingeführt hatten, um Rechteinhaber für aus
der Ausnahmeregelung zum privaten Gebrauch ent-
standene Einnahmeverluste zu entschädigen.

Bei der Prüfung der Umsetzung von Artikel 28B kam
die britische Regierung zu dem Schluss, dass eine
solche Abgabe zu bürokratisch sei und die Ausnah-
me bezüglich des privaten Gebrauchs nicht mit einer
Abgaberegelung einhergehen werde. Die Regierung
entschied, dass die Verluste für Rechteinhaber ohne
Abgaberegelung minimal wären, die Einführung einer
solchen Regelung nicht rechtfertigten und gegen das
Ethos einer Ausnahme zum Urheberrecht verstießen.
Infolgedessen reichten mehrere Organisationen Klage
gegen die britische Regierung ein und vertraten vor
Gericht als Kläger die Interessen der Musikindustrie.

Das Gericht musste mittels einer richterlichen Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit die Angemessenheit der
Entscheidung der britischen Regierung gegen die Ab-
gaberegelung als Ergänzung zum Gesetz über Aus-
nahmen zum Urheberrecht prüfen. Die Kläger brach-
ten vor, dass das Beweismaterial, auf dessen Grund-
lage die Regierung ihre Entscheidung gegen die Ab-
gaberegelung getroffen hatte, fehlerhaft sowie unkor-
rekt und das geplante Gesetz daher rechtswidrig sei.

Das Gericht musste sechs Faktoren prüfen: Erstens,
ob die Konsultation im Vorfeld der Umsetzung von Ar-
tikel 5 Absatz 2 (b) ausreichend gewesen war. Zwei-
tens, ob der Minister der britischen Regierung den
durch die Umsetzung einer Ausnahme zum Urheber-
recht ohne begleitende Abgaberegelung verursach-
ten Schaden ausreichend hoch eingestuft hatte und
ob dies gegen den in Artikel 5 Abs. 2 (b) zum Aus-
druck gebrachten Gedanken verstieß. Drittens mach-
te die Regierung geltend, dass eine Abgabe nicht
erforderlich sei, da die Rechteinhaber den Preis für
den privaten Gebrauch bereits auf den Verkaufspreis
des urheberrechtlich geschützten Materials angerech-
net hätten. Die Kläger machten ihrerseits geltend,
dass für diese Behauptung keine Beweise vorlägen.
Viertens schlussfolgerte die Regierung, dass die aus-
bleibende Abgabe keinen oder geringen (De-minimis-
Grundsatz) Schaden verursache und die Kläger hoben
hervor, dass die vorliegenden Beweise diese Behaup-
tung nicht stützten. Fünftens, ob die Regierung das
Ergebnis vorab festgelegt hatte. Es wurde geltend ge-
macht, dass die Regierung unabhängig vom Beweis-
material entschlossen war, ein Gesetz über Ausnah-
men zum Urheberrecht ohne begleitende Abgabere-
gelung einzuführen. Und sechstens, ob die Einführung
einer Regelung frei von Abgaben eine Form von staat-
licher Beihilfe gemäß Artikel 107 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) darstelle
und der Europäischen Kommission gemeldet werden
müsse.

Der Richter des Obersten Gerichtshofs, Richter Green,
urteilte in Anbetracht der Beweislage und der vorge-

brachten Schlussanträge sämtlicher Parteien in den
oben unter (2), (3), (5) und (6) genannten Punkten zu-
gunsten der Regierung. Der Richter entschied jedoch
zugunsten der Kläger, da er erachtete, dass der Be-
weis der Regierung für ihre Entscheidung unangemes-
sen sei und einige der Schlussfolgerungen der Regie-
rung keine zumutbaren Eingriffe, sondern Spekulation
seien. In diesem Sinne urteilte der Richter in Punkt (4)
zugunsten des Klägers, der die Rechtmäßigkeit von
Artikel 28B anzweifelte.

Dem Richter zufolge hatte die Regierung drei Op-
tionen: (a) die Angelegenheit einer erneuten Über-
prüfung zu unterziehen und herauszufinden, ob die
Beweislücke vor der Umsetzung von Artikel 28B ge-
schlossen werden kann; (b) für den Fall, dass die
Beweislücke nicht geschlossen werden kann, die ur-
sprüngliche Entscheidung zu begründen, daraufhin
Artikel 28B aufzuheben oder eine Entschädigungsre-
gelung einzuführen; (c) oder den Versuch unterlas-
sen, die Beweislücke zu schließen und lediglich eine
Entschädigungs- oder Abgaberegelung einführen.

Im Rahmen einer nachfolgenden Anhörung vor Rich-
ter Green am 3. Juli 2015 und als Reaktion auf die
Erklärungen der Regierung verfügte der Richter, dass
die Regulierung mit Wirkung für die Zukunft und nicht
rückwirkend aufgehoben werde. Zu diesem Zeitpunkt
würde der Richter den Gerichtshof der Europäischen
Union nicht anrufen. Den Parteien stünde es jedoch
frei, sich in dieser Sache an den High Court zu wen-
den.

• R (on the application of British Academy of Songwriters, Compo-
sers and Authors Musicians’ Union & Ors) v Secretary of State for
Business, Innovation and Skills [2015] EWHC 1723 (Admin) (19 June
2015) (R (auf Antrag der Britischen Akademie der Songwriter, Kompo-
nisten und Autoren (BASCA), der Britischen Musikervereinigung (MU)
& alii gegen den Minister für Wirtschaft, Innovation und Qualifikation
[2015] EWHC 1723 (Admin) (19. Juni 2015))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17645 EN
• R (on the application of British Academy of Songwriters, Compo-
sers and Authors Musicians’ Union & Ors) v Secretary of State for
Business, Innovation and Skills & Anor [2015] EWHC 2041 (Admin)
(17 July 2015) (R (auf Antrag der Britischen Akademie der Songwri-
ter, Komponisten und Autoren (BASCA), der Britischen Musikerverei-
nigung (MU) & alii gegen den Minister für Wirtschaft, Innovation und
Qualifikation & Anor [2015] EWHC 2041 (Admin) (17. Juli 2015))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17646 EN

Julian Wilkins
Blue Pencil Set

HR-Kroatien

Bestimmungen zur Abtretung ungenutzter
Exklusivrechte

Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens mit Inter-
essenvertretern und der interessierten Öffentlichkeit
hat der Rat für elektronische Medien Bestimmungen
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zur Abtretung ungenutzter Exklusivrechte von Interes-
senträgern an interessierte Dritte verabschiedet. Die
Bestimmungen legen das Verfahren für die Abtretung
ungenutzter Exklusivrechte im Falle der Vergabe von
Audioinhalten sowie audiovisuellen Inhalten höheren
Wertes auf Grundlage von Exklusivrechten fest und
im Falle der Vergabe von erstklassigen Sportereignis-
sen gemäß Artikel 9 Absätze 2 und 3 des kroatischen
Radio-Fernseh-Gesetzes.

Die Bestimmungen gelten für die Abtretung ungenutz-
ter Exklusivrechte, wenn die Möglichkeit einer solchen
Abtretung durch eine Vereinbarung zum Erwerb von
Exklusivrechten für die Verwertung von Audioinhalten
und audiovisuellen Inhalten höheren Wertes und/oder
erstklassigen Sportereignissen festgelegt ist oder wie
im Gesetz geregelt. Ungenutzte Exklusivrechte bezie-
hen sich auf diejenigen Rechte, die der kroatische
Rundfunk gemäß den Bestimmungen des kroatischen
Radio-Fernseh-Gesetzes und gemäß dem Vertrag mit
der Regierung der Republik Kroatien noch nicht aus-
gestrahlt hat. Audioinhalte und audiovisuelle Inhalte
höheren Wertes beziehen sich auf sämtliche Aktivitä-
ten, die der kroatische Rundfunk im Rahmen von Ex-
klusivrechten überträgt. Die Bestimmungen der Vor-
schriften gelten nicht für Archivmaterial des kroati-
schen Rundfunks.

Die Abtretung ungenutzter Exklusivrechte wird auf
Grundlage einer öffentlichen Ausschreibung durch-
geführt und die anfängliche Gebühr soll nicht weni-
ger als 20 % des Geldwertes des Umfangs (Menge)
der abzutretenden ungenutzten Exklusivrechte betra-
gen. Die Anfangsgebühr wird auf Grundlage der Ge-
bühr berechnet, die im Vertrag über den Erwerb der
Exklusivrechte für die Verwertung von Audioinhalten
und audiovisuellen Inhalten höheren Wertes und/oder
erstklassigen Sportereignissen festgelegt ist. Das Kri-
terium für die Auswahl des besten Angebots ist der
Preis des Gebots.
• Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava, 28/04/2015
(Bestimmungen zur Abtretung ungenutzter Exklusivrechte, Amtsblatt
Nr. 47 vom 28. April 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17640 HR

Nives Zvonarić
Agentur für elektronische Medien (AEM), Zagreb

IE-Irland

Investigative Reporter erwerben online Me-
dikamente im öffentlichen Interesse

Der Compliance-Ausschuss der irischen Rundfunkbe-
hörde (Broadcasting Authority of Ireland - BAI) hat
entschieden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk-
veranstalter RTÉ mit der Ausstrahlung einer Sen-
dung über den Online-Erwerb von Abtreibungspillen

nicht gegen die Rundfunkbestimmungen verstoßen
hat. Eine Beschwerde wurde bezüglich der im Okto-
ber 2014 ausgestrahlten Informationssendung ‚Prime
Time’ eingereicht. Darin wurde geltend gemacht, dass
die Sendung gegen die Bestimmungen des Rundfunk-
kodex für Fairness und Objektivität und gegen das im
Rundfunkkodex festgelegte Verbot bezüglich der För-
derung von oder der Anstiftung zu Verbrechen versto-
ßen habe.

Die Sendung ‚Prime Time’ zeigte zunächst einen vor-
ab aufgezeichneten Bericht, in dem eine Reporterin
erklärte, wie eine Gruppe für die Verfügbarkeit von
„Abtreibungspillen“ auf Postern in Dublin geworben
hatte. Die Reporterin folgte den Anweisungen der
Werbung und bestellte die Abtreibungspillen im Inter-
net, spendete als Bezahlung 90 EUR und „veranschau-
lichte dem Zuschauer, wie sie von dieser Gruppe beim
Umgehen des Gesetzes unterstützt wurde“. Die Pillen
erhielt sie per Post. Die Sendung zeigte dann eine im
Fernsehstudio geführte Diskussionsrunde mit einem
Befürworter der „Abtreibungspille“ und einem Abtrei-
bungsgegner, die die potenziellen Risiken der Einnah-
me verschreibungspflichtiger Medikamente ohne ärzt-
liche Aufsicht diskutierten.

Gemäß Paragraph 48 des Rundfunkgesetzes von 2009
können Einzelpersonen eine Beschwerde bei der iri-
schen Rundfunkbehörde (BAI) einreichen, wenn sie
der Auffassung sind, dass ein Rundfunkveranstalter
gegen die Rundfunkbestimmungen verstoßen hat. Zu-
nächst machte der Kläger geltend, dass ein Verstoß
gegen Bestimmung 4.1 des Kodex für Fairness, Un-
parteilichkeit und Objektivität in Nachrichten und ak-
tuellen Berichten vorliege. „Aktuelle Nachrichten“ im
Rundfunk seien „im Interesse aller Beteiligten fair“ zu
behandeln und „auf objektive und unparteiische Art
und Weise darzustellen“. Es wurde geltend gemacht,
dass die Sendung das Ziel verfolge, „eine Alternati-
ve für Frauen darzustellen, die eine Abtreibung wün-
schen“, und die „Botschaft“ vermittele, dass eine si-
chere Alternative zu „illegalen Abtreibungen“ existie-
re.

Zweitens machte der Kläger geltend, dass die Sen-
dung gegen Paragraph 39(1)(d) des Rundfunkgeset-
zes von 2009 verstoße, der die Ausstrahlung von „In-
halten“ verbietet, „die begründet als potenzielle För-
derung von oder Anstiftung zu Verbrechen (04046) ein-
gestuft werden können“. Es wurde geltend gemacht,
dass die Sendung darstelle, wie die illegale Einfuhr
der Tabletten nach Irland zum Zwecke der Ausübung
einer Straftat, nämlich der Beendigung des Lebens
ungeborener Kinder erfolgen könne und „die Bot-
schaft vermittele, dass in Irland niemand für einen Ge-
setzesverstoß in diesem Zusammenhang strafrecht-
lich verfolgt werde“.

Die BAI wies beide Klagegründe einstimmig zurück.
In Bezug auf die Unparteilichkeit vertrat die Behörde
die Auffassung, dass die Sendung Prime Time das Ziel
verfolgte, „die Fakten einer gegebenen Situation zu
überprüfen, in der eine Organisation die illegale Ein-
fuhr von Abtreibungsmitteln nach Irland vereinfacht“

IRIS 2015-8 17

http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17640


und dass die Debatte im Fernsehstudio fair verlief, wo-
bei der Vertreter dieser Gruppe mit „harten Fragen“
konfrontiert wurde. In Bezug auf den Aspekt der För-
derung von und der Anstiftung zu Straftaten „stellte
die Behörde fest, dass der Erwerb von Medikamen-
ten und deren Einfuhr im öffentlichen Interesse ge-
schehen sei und dass der Rundfunkveranstalter mit
den zuständigen Behörden zusammengearbeitet hat-
te. Im Rahmen der investigativen Berichterstattung
steht der von den Rundfunkveranstaltern gewählte
Ansatz im Einklang mit der für den investigativen Jour-
nalismus üblichen Praxis. Deren Ziel ist es, eine Frage-
stellung im öffentlichen Interesse zu untersuchen und
nicht etwa die Ausübung strafbarer Handlungen“ zu
unterstützen.

• Broadcasting Authority of Ireland, Broadcasting Complaint Decisi-
ons, June 2015, pp. 21-24 (Irische Rundfunkbehörde, Entscheidungen
zu Rundfunkbeschwerden, Juni 2015, S. 21-24)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17678 EN

Ronan Ó Fathaigh
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

Neue Richtlinien zu Medienzusammenschlüs-
sen

Im Anschluss an die Veröffentlichung des Richtli-
nienentwurfs zu Medienzusammenschlüssen im De-
zember 2014 (siehe IRIS 2015-2/24) hat das Ministe-
rium für Kommunikation, Energie und Naturressour-
cen die endgültige Fassung der Richtlinien zu Medi-
enzusammenschlüssen veröffentlicht. Die Richtlinien
erfolgen gemäß dem Wettbewerbs- und Verbraucher-
schutzgesetz von 2014, welches das Recht der Me-
dienzusammenschlüsse in Irland weitreichend refor-
miert und vorsieht, dass der Minister für Kommuni-
kation Richtlinien zur Ausführung des Gesetzes veröf-
fentlichen kann (siehe IRIS 2015-2/23).

Die endgültigen Richtlinien „spiegeln weitgehend“
den Richtlinienentwurf wider, jedoch mit einer Rei-
he wesentlicher Änderungen. Erstens ein Voraban-
kündigungsverfahren, bei dem das Kommunikations-
ministerium „Treffen in Bezug auf Vorabankündigun-
gen“ erleichtert. Diese ermöglichen es den „Beteilig-
ten, die Art des Rechtsgeschäfts zu prüfen, zu iden-
tifizieren, welche Probleme gegebenenfalls in Bezug
auf die Medienvielfalt in Folge des beabsichtigten Zu-
sammenschlusses auftreten könnten und sich um Fle-
xibilität hinsichtlich der Informationspflicht zu bemü-
hen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sein könnte“.

Zweitens beinhalten die Richtlinien nunmehr eine An-
forderung in Bezug auf die irische Sprache, insofern
als der Minister „ebenfalls jegliche Folgen des beab-
sichtigten Zusammenschlusses auf die irische Spra-
che zu berücksichtigen haben wird. Daher wird der

Nachweis von Inhalten in irischer Sprache sowie von
Maßnahmen zu deren Fortsetzung oder Plänen zur
Einführung einer größeren sprachlichen Vielfalt be-
rücksichtigt werden“.

Drittens sehen die Richtlinien in Bezug auf den Ex-
pertenbeirat, der eine Stellungnahme zu beabsich-
tigten Zusammenschlüssen abgeben kann, nunmehr
vor, dass die Experten über eine gewisse Sachkompe-
tenz verfügen müssen, darunter dass „Einzelpersonen
durch den Minister auf Grundlage ihrer Sachkenntnis
des betreffenden Medienzusammenschlusses ernannt
werden. Unzureichende Sachkenntnis in Bezug auf die
Prüfung eines bestimmten Medienzusammenschlus-
ses wird durch Ernennungen in den Expertenbeirat
behoben, so dass die Prüfung des beabsichtigten Zu-
sammenschlusses durch Experten für alle Beteiligten
ungeachtet der persönlichen Umstände gewährleistet
werden kann“.

Schließlich wird eine neue Bestimmung eingeführt,
die es den Beteiligten ermöglicht, „Flexibilität“ in Be-
zug auf die Informationspflicht anzustreben, „wenn
dies die Medienvielfalt im Land nicht nachweislich
beeinträchtigt“. Dadurch soll gewährleistet werden,
dass die Regelung zu Medienzusammenschlüssen
„keine Wahrnehmung des Rechts auf Informationsge-
winnung darstellt“ und dass, „sofern das öffentliche
Interesse mit geringeren Belastungen für die Beteilig-
ten gewahrt werden kann, dies getan werden sollte“.

• “Guidelines on Media Mergers”, Department of Communications,
Energy and Natural Resources, May 2015 („Richtlinien zu Medienzu-
sammenschlüssen“, Ministerium für Kommunikation, Energie und Na-
turressourcen, Mai 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17679 EN

Ronan Ó Fathaigh
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

IT-Italien

AGCOM prüft nationalen Plan zur Zuweisung
von Frequenzen für lokales Fernsehen

Am 25. Juni 2015 hat die italienische Kommunikations-
behörde (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- AGCOM) mittels Beschluss Nr. 402/15/CONS den Plan
zur Zuweisung von Frequenzen verabschiedet, die Ita-
lien auf Grundlage des Genfer Abkommens von 2006
zugeteilt und nationalen Netzwerkbetreibern für terre-
strische Digitalfernsehdienste nicht zugewiesen sind
(für frühere Pläne siehe IRIS 2012-5/30).

Gemäß Artikel 6 Absatz 8 des Gesetzes Nr. 9 vom
21. Februar 2014 geändert durch Artikel 1 Absatz 147
des Gesetzes Nr. 190 vom 23. Dezember 2014 (Stabi-
litätsgesetz von 2015) wird die Übertragungskapazität
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neuer Netzwerke Anbietern lokaler Mediendienste zur
Verfügung gestellt. Die Entscheidung der italienischen
Regulierungsbehörde, erfolgt auf Grundlage regiona-
ler Listen, die durch das Ministerium für wirtschaftli-
che Entwicklung ausgewählt und zur Verfügung ge-
stellt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das
Ministerium die Nutzungsrechte für neue Frequenzen
ausschließlich für die Einrichtung von Netzwerken frei-
geben, die über ein Gleichfrequenzsystem (Einzelfre-
quenz oder Multifrequenz) mit regionaler Abdeckung
oder Abdeckung mehrerer Regionen funktionieren.

Der von der Regulierungsbehörde verabschiedete Be-
schluss berücksichtigt den Zeitpunkt und die Wirk-
samkeit der Betriebsaufnahme der neuen Netzwerke
sowie den reduzierten Investitionsbedarf, der sich auf
die durch die Planung festgelegten technischen Be-
schränkungen begrenzt, mit dem Ziel der Gewährlei-
stung der Kompatibilität zwischen den einzelnen Netz-
werken.

Darin wurde festgelegt, dass in Nachbarregionen nicht
generell die gleiche Frequenz genutzt werden soll,
mit Ausnahme orografisch besonders günstiger Ge-
genden und/oder Gegenden, die sich einer steigen-
den Komplexität sowie erhöhten Herstellungskosten
in Verbindung mit den Netzwerken gegenübersehen.
Diese Bestimmung soll gewährleisten, dass die Netz-
werkplanung für jede Region so erfolgen würde, dass
jedes Netzwerk eine einwandfreie Empfangsqualität
innerhalb der entsprechenden Region erhält und ein
hohes Maß an Kompatibilität mit den bestehenden
Netzwerken ermöglicht, die in benachbarten Regionen
in Betrieb sind und andere Inhalte übertragen.

In der Tat hat die Nutzung derselben Frequenz in zwei
benachbarten Regionen den (durch gegenseitige Stö-
rung bedingten) Verlust eines mehr oder weniger aus-
gedehnten Versorgungsgebiets jenseits der Grenze
zur Folge. Auf diese Weise ist es möglich, die Gleichka-
nalstörung zwischen Regionen auf ein Maß zu begren-
zen, welches gewährleistet, dass die geplanten neuen
Multiplexe eine hohe Prozentzahl der Bevölkerung ab-
decken und bietet gleichzeitig die Möglichkeit der Nut-
zung von Modulationsverfahren (sogenannte System-
variante) mit geringerem Schutz (Informationsrate)
und höherer Übertragungskapazität (bis zu 25 MB/s)
im Vergleich zu im Rahmen früherer Zuweisungsplä-
ne beabsichtigter Multiplexe (20 MB/s). Des Weiteren
ermöglicht eine solche Wahl bessere Ergebnisse in Be-
zug auf die Einhaltung der Einschränkung der Übertra-
gungskapazität für die Ausstrahlung lokaler Inhalte,
wie im Gesetz vorgesehen. Die Übertragungskapazi-
tät der neuen Netzwerke vergrößert die Leistung, wel-
che die bestehenden lokalen Netzwerkbetreiber den
Content-Providern zur Verfügung stellen sollen.

Der verabschiedete Plan unterliegt noch der Überprü-
fung angesichts der Verhandlungen bezüglich der in-
ternationalen Koordinierung, der möglichen Änderun-
gen des nationalen Plans zur Zuweisung von Frequen-
zen und der eventuellen Notwendigkeit zur Verbesse-
rung der Kompatibilität zwischen technischen Berei-
chen oder Nachbarregionen.

Dank der Verabschiedung des zuvor genannten Be-
schlusses wird die italienische Vorgehensweise ge-
stärkt. AGCOM und das Ministerium sind somit ein-
gebunden, um die im Gesetz beschriebenen Ziele zu
erreichen, unter anderem die Lösung internationaler
Streitfälle aufgrund von Interferenzen mit Nachbar-
ländern und die Gewährleistung, dass Anbieter von
Mediendiensten auf lokaler Ebene von ihrem Übertra-
gungsrecht Gebrauch machen können.

• Delibera n. 402/15/CONS del 25 giugno 2015, Modifica del Piano
Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione te-
levisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8,
della legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, come
modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. (AGCOM-Beschluss Nr. 402/15/CONS in Bezug auf die Änderung
des nationalen Plans zur Zuweisung von Frequenzen für die Übertra-
gung von terrestrischem Digitalfernsehen DVB-T in Art. 6 Abs. 8 des
Gesetzes Nr. 9 vom 21. Februar 2014 geändert durch Art. 1 Abs. 147
des Gesetzes Nr. 190 vom 23. Dezember 2014)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17680 IT

Francesco Di Giorgi
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

AGCOM: Öffentliche Konsultation über die
Identifizierung neuer Plattformen für die Ver-
marktung audiovisueller Sportrechte

Am 9. Juli 2015 hat die italienische Kommunikations-
behörde (Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni - AGCOM) den Beschluss Nr. 414/15/CONS zur
Durchführung einer öffentlichen Konsultation in Bezug
auf die Identifizierung neuer Plattformen für die Ver-
marktung audiovisueller Sportrechte angenommen.
Gemäß Artikel 14 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 9
vom 9. Januar 2008 identifiziert die AGCOM regelmä-
ßig und mindestens alle zwei Jahre neue Plattformen
(für frühere Konsultationen siehe IRIS 2012-2/27).

In Bezug auf die Vermarktung von audiovisuellen
Rechten für neue Plattformen legt das zuvor genannte
Gesetzesdekret Nr. 9/2008 eine Reihe von Bedingun-
gen fest, die günstiger sind als die für andere Platt-
formen geltenden Bedingungen. Ziel dieser Bedingun-
gen ist es, die tatsächliche Wettbewerbsfähigkeit und
das Wachstum relevanter Plattformen durch die Ver-
wertung von Rechten für Sportereignisse zu fördern.

Das Gesetz legt insbesondere fest, dass (i) au-
diovisuelle Rechte für neue Plattformen auf nicht-
ausschließlicher Basis angeboten werden; (ii) zur Un-
terstützung der Entwicklung und des Wachstums der
neuen Plattformen muss der Veranstalter des Wett-
bewerbs die audiovisuellen Rechte direkt über diese
neuen Plattformen vergeben - darunter einen erheb-
lichen Rechteanteil für die Erstausstrahlung - ange-
passt an die technischen Eigenschaften der jeweiligen
Plattformen zu Preisen, die der tatsächlichen Nutzung
der Inhalte entsprechen; und (iii) die audiovisuellen
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Rechte für neue Plattformen müssen für jede Platt-
form erteilt werden, um die Entwicklung marktbeherr-
schender Stellungen zu verhindern.

Ähnlich wie Artikel 14 des Gesetzesdekrets Nr. 9/2008
bestimmt Artikel 10 des Anhangs A an den AGCOM-
Beschluss Nr. 307/08/CONS, dass die AGCOM die tech-
nologische Entwicklung der zur Verbreitung der au-
diovisuellen Produkte verwendeten Systeme alle zwei
Jahre im Dezember prüft, um die neuen Plattformen
voneinander abzugrenzen.

Mittels der durch Beschluss Nr. 414/15/CONS durch-
geführten öffentlichen Konsultation möchte die AG-
COM Anmerkungen, Informationen und Dokumente
zum Beschlussentwurf als Anhang A an vorliegenden
Beschluss in Bezug auf die Identifizierung neuer Platt-
formen für die Vermarktung audiovisueller Sportrech-
te erhalten. Zur Teilnahme an der öffentlichen Kon-
sultation müssen Interessierte ihre Vorschläge inner-
halb von 45 Tagen ab Veröffentlichungsdatum des Be-
schlusses (31. Juli 2015) auf der AGCOM-Website ein-
reichen.
• Delibera n. 414/15/CONS, Consultazione pubblica concernente
l’individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercia-
lizzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del regolamento adottato con de-
libera n. 307/08/CONS (Beschluss Nr. 414/15/CONS, Öffentliche Kon-
sultation in Bezug auf die Identifizierung neuer Plattformen für die
Vermarktung audiovisueller Sportrechte gemäß Artikel 14 des Geset-
zesdekrets Nr. 9 vom 9. Januar 2008 und Artikel 10 der mittels Be-
schluss Nr. 307/08/CONS angenommenen Regelung)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17681 IT

Ernesto Apa & Daniel Giuliano
Portolano Cavallo Studio Legale

Römischer Gerichtshof urteilt: Wikimedia
Foundation haftet nicht für von Nutzern ver-
öffentlichten Inhalt

Am 14. Juli 2015 hat der Römische Gerichtshof (Er-
ste Zivilkammer) in seinem Urteil Nr. 15422 die
durch die italienische gemeinnützige Elternorganisati-
on MOIGE eingereichten Klagen in Bezug auf die Wiki-
media Foundation Inc. zurückgewiesen. MOIGE beab-
sichtigte, einen Anspruch auf Entschädigung geltend
zu machen, der sich aus einer diffamierenden Be-
schreibung der Organisation auf der Wikipedia Online-
Enzyklopädie ableitet.

MOIGE reichte beim Römischen Gerichtshof Klage ge-
gen die Wikimedia Foundation Inc. ein, die die bekann-
te Online-Enzyklopädie Wikipedia hostet und verwal-
tet, um einen Anspruch auf Entschädigung geltend zu
machen, der sich aus der Beschreibung von MOIGE
auf der betreffenden Wikipedia-Seite ableiten lässt.
Nach Auffassung des Klägers schadet der Eintrag dem
Namen, dem Image und dem Ruf der Organisation.

Basierend auf der Begründung des Römischen Ge-
richtshofs kann Wikimedia Foundation Inc. gemäß der

allgemeinen Grundsätze des italienischen Rechts in
jedem Falle als Host-Provider betrachtet werden, ob-
wohl die im italienischen Online-Handelsdekret fest-
gelegten Bestimmungen keine direkte Anwendung
auf Wikimedia Foundation Inc. finden, da diese Be-
stimmungen ausschließlich für Dienste gelten, die von
in EU-Mitgliedstaaten ansässigen Personen erbracht
werden.

Da die Tätigkeit der Wikimedia Foundation Inc., die als
Host-Provider agiert, lediglich in der Beherbung der
von Nutzern auf ihren Servern zur Verfügung gestell-
ten Informationen besteht, geht nach Auffassung des
Gerichts eindeutig hervor, dass die Stellung der Be-
klagten in Bezug auf den von Nutzern bereitgestell-
ten Inhalt als neutral einzustufen ist. Diese Neutralität
steht insbesondere in Zusammenhang mit der Mög-
lichkeit für Nutzer, den Inhalt der Enzyklopädie zu er-
stellen und zu ändern, ungeachtet der Möglichkeit für
den Host-Provider, gesetzeswidrige Inhalte nach de-
ren Veröffentlichung zu löschen, sofern er darauf auf-
merksam wurde.

Des Weiteren stellt der Römische Gerichtshof fest,
dass das Verhalten der Beklagten nicht als „gefährli-
che Tätigkeit” gemäß Artikel 2050 des italienischen Zi-
vilgesetzbuchs gewertet werden kann; besonders an-
gesichts der Präsenz eines Haftungsausschlusses auf
den Wikipedia-Seiten, durch den Wikimedia Foundati-
on Inc. eine Reihe von präventiven Informationen ver-
mittelt und verdeutlicht, dass sie die Gültigkeit der
von Nutzern veröffentlichten Inhalte nicht gewährlei-
sten kann. Aus diesem Grund kann die Beklagte nicht
gemeinsam mit dem Nutzer haften, der den Eintrag
gepostet hat, da die in Artikel 2050 definierte Haf-
tungsregelung keine Anwendung findet.

Angesichts der oben genannten Gründe kam der Rö-
mische Gerichtshof zu der Schlussfolgerung, dass Wi-
kimedia Foundation Inc. nicht für die diffamierende
Beschreibung der Organisation MOIGE auf der betref-
fenden Wikipedia-Seite verantwortlich gemacht wer-
den kann. (i) Als Host-Provider ist die Stellung der
Beklagten in Bezug auf die von Nutzern auf Wiki-
pedia veröffentlichten Inhalte neutral; (ii) diese Neu-
tralität wird nicht durch die Tatsache untergraben,
dass der Host-Provider den Inhalt löschen kann, so-
fern er um dessen Unrechtmäßigkeit weiß; (iii) an-
gesichts der Präsenz eines allgemeinen Haftungsaus-
schlusses kann die Tätigkeit von Wikimedia Foundati-
on Inc.’ nicht als „gefährliche Tätigkeit“ gemäß Arti-
kel 2050 des italienischen Zivilgesetzbuchs betrach-
tet werden und (iv) besteht für die Beklagte keine
Verpflichtung zur Gewährleistung, dass unrechtmäßi-
ger Inhalt nicht auf Wikipedia veröffentlicht werden
soll, da der Host-Provider einen Dienst erbringt, des-
sen Charakter hauptsächlich in der Freiheit der Nutzer
besteht, Inhalte hinzuzufügen und zu ändern.
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• Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile, Sentenza n.
15422 del 14 luglio 2015 (Römischer Gerichtshof, Erste Zivilkammer,
Urteil Nr. 15422 vom 14. Juli 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17682 IT
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LU-Luxemburg

Regulierer verwarnt RTL wegen Verletzung
der Regelungen zu kommerzieller Kommuni-
kation

Am 1. Juli 2015 hat die unabhängige luxemburgische
Regulierungsbehörde für audiovisuelle Medien (Auto-
rité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
- ALIA) einen Beschluss zu einer in Luxemburg aus-
gestrahlten Radiosendung erlassen. Die Beschwerde
wurde vom Direktor der ALIA eingereicht und dem
Aufsichtsrat als Ergebnis eines Selbstbefassungsver-
fahrens gemäß Artikel 35 sexies (3) des luxemburgi-
schen Gesetzes für elektronische Medien (Loi des me-
dias électroniques - LEM) (siehe IRIS 2011-2/31) vor-
gelegt. Darin ist festgelegt, dass die ALIA in Eigenini-
tiative einen mutmaßlichen Verstoß durch einen in Lu-
xemburg ansässigen Anbieter von Audiodiensten und
audiovisuellen Mediendiensten untersuchen kann.

Am 1. September wurde die betreffende Radiosen-
dung vom Sender RTL Radio Lëtzebuerg ausgestrahlt,
dessen Lizenzinhaber CLT-UFA ist. Als Titel diente der
Name der jährlich im August stattfindenden Schober-
messe „Schueberfouer“. Die ca. zehnminütige Sen-
dung sollte das Volksfest Schueberfoeuer sowie die im
Rahmen der Veranstaltung verkauften Produkte und
anwesenden Betriebe sowie die Sponsoren der Radio-
sendung bewerben. Die Sendung setzte sich aus Pro-
duktbewerbung, Gewinnspielen und Werbebotschaf-
ten zusammen, die durch dieselbe Hintergrundmusik
verbunden wurden. Die ALIA prüfte vier Aspekte, die
gemäß der bestehenden luxemburgischen Gesetzge-
bung Anlass zu Besorgnis gaben. Das Hauptproblem
betraf eine der grundlegenden Vorschriften in Bezug
auf kommerzielle Kommunikation. Das Ergebnis der
Entscheidung kann daher auf audiovisuelle Medien-
dienste Anwendung finden.

Zunächst prüfte die ALIA, ob die Sendung gegen die
Regelungen in Bezug auf die Trennung von redaktio-
nellem Inhalt und kommerzieller Kommunikation in
Programmen verstoßen hatte. In ihrer Entscheidung
verwies die ALIA explizit auf Artikel 26 des Gesetzes
für elektronische Medien, welches den Anwendungs-
bereich dieses Kapitels des Gesetzes für audiovisuelle
Dienste und Hörfunkdienste geltende Regelungen so-
wie die großherzogliche Verordnung vom 5. April 2001

zur Festlegung der anwendbaren Vorschriften für Wer-
bung, Sponsoring, Teleshopping und Eigenwerbung
in Fernsehprogrammen definiert, (Règlement grand-
ducal fixant les règlesapplicablesenmatière de publi-
cité, de parrainage, de télé-achat et d’autoproduction
dans les programmes de télévision), zuletzt geändert
im Jahr 2010 (siehe IRIS 2008-7:Extra und IRIS 2011-
4/28). Die Verordnung basiert auf Artikel 28 des Ge-
setzes für elektronische Medien, der im selben Ka-
pitel wie Artikel 26 des Gesetzes für elektronische
Medien aufgeführt ist. Diese Bestimmung findet kei-
ne ausdrückliche Erwähnung in der Entscheidung der
ALIA, erfordert jedoch die Verabschiedung einer Regu-
lierung zur Festlegung von Werbeplatzierung und Wer-
bedauer in Fernsehprogrammen. Gemäß den Bestim-
mungen im Gesetz und in der Verordnung muss jede
Eingliederung kommerzieller Kommunikation die Inte-
grität des Programms wahren und auf die Trennung
von kommerziellem und redaktionellem Inhalt ach-
ten. Nach Anhörung des Beklagten entschied die ALIA,
dass eine eindeutige Trennung zwischen kommerziel-
lem und redaktionellem Inhalt fehlte, da die einzelnen
Elemente der Sendung „Schueberfouer“ durch diesel-
be Hintergrundmusik verbunden waren, was den An-
schein erweckte, dass es sich um ein einziges Pro-
gramm bestehend aus kommerzieller Kommunikati-
on handelte. Des Weiteren erfolgte der Übergang zu
anderen Programmen zu fließend, um es dem durch-
schnittlichen Hörer zu ermöglichen, den kommerziel-
len Charakter der Sendung herauszuhören. Dies stell-
te folglich einen Gesetzesverstoß dar.

Zweitens prüfte die ALIA, ob die Ausstrahlung der
Sendung einen Verstoß gegen die zulässigen zeit-
lichen Beschränkungen für kommerzielle Kommuni-
kation darstellte. Für diesen gewerblichen Anbieter,
der ebenfalls bestimmte Inhalte zur Erfüllung des
öffentlich-rechtlichen Auftrags bereitstellt, bestehen
spezifische zeitliche Beschränkungen, die in einer zwi-
schen der Luxemburger Regierung und der Gesell-
schaft CLT-UFA geschlossenen Vereinbarung zur Be-
reitstellung öffentlich-rechtlicher Dienstleistungen in
luxemburgischer Sprache im Bereich Hörfunk und
Fernsehen (Convention portant sur la prestation du
service public en matière de radio et de télévision
en langue luxembourgeoise) definiert sind. Gemäß
dieser Vereinbarung dürfen Werbebotschaften weder
eine Dauer von sechs Minuten pro Stunde Sende-
zeit im täglichen Durchschnitt, noch acht Minuten pro
festgelegtem Zeitfenster im Wochendurchschnitt mit
Ausnahme von Sonntagen überschreiten. ALIA lehn-
te den Antrag des Beklagten ab, dass lediglich tradi-
tionelle Werbebotschaften, die ein Unternehmen oder
ein Produkt namentlich bewerben, für die Berechnung
der Gesamtdauer gesendeter Werbebotschaften be-
rücksichtigt werden sollten. Diesbezüglich machte die
ALIA geltend, dass die Richtlinie über audiovisuel-
le Mediendienste sowie die großherzogliche Verord-
nung über kommerzielle Kommunikation unterschied-
liche Formen kommerzieller Kommunikation regulier-
ten. Die ALIA vertrat die Auffassung, dass die Sendung
als Ganzes zur Kategorie kommerzieller Kommunika-
tion zählte. Da die Programmdauer neun Minuten be-
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trug, plus 50 Sekunden Werbebotschaften, die inner-
halb derselben Stunde gesendet wurden, wurde die
zulässige Höchstdauer von acht Minuten überschrit-
ten.

In ihrer Begründung nannte die ALIA als dritten und
vierten Grund die fehlende Transparenz im Hinblick
auf die Information der Hörer über die Kosten der SMS-
Nachrichten, über die diese an Gewinnspielen wäh-
rend der Sendung teilnehmen konnten und die fehlen-
de Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu Glücks-
spielen. Obwohl die ALIA die Ansicht vertrat, dass die
Moderatoren die Hörer nicht über die tatsächlich an-
fallenden Kosten informierten, hob sie hervor, dass sie
nicht für die Prüfung dieser beiden Aspekte zuständig
sei, die Gesetzesvorschriften außerhalb ihres Zustän-
digkeitsbereichs betreffen.

Folglich sanktionierte die ALIA die Verstöße gegen
den Grundsatz der Trennung zwischen kommerzieller
Kommunikation und redaktionellem Inhalt sowie ge-
gen die stündlich zulässige Werbedauer. Da dies die
erste Rechtsverletzung seitens des Anbieters darstell-
te und die CLT-UFA konstruktive Vorschläge zur Be-
seitigung der Zuwiderhandlungen vorgebracht hatte,
sprach die ALIA zusätzlich zur Aufforderung der Ein-
haltung der Werbevorschriften lediglich eine Warnung
gemäß dem unter Artikel 35 sexies (3) des Gesetzes
über elektronische Medien genannten Strafenkatalog
aus.

• Décision DEC022/2015-A001/2015 du 1er juillet 2015 du Con-
seil d’administration de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de
l’audiovisuel concernant une autosaisine à l’encontre du service de
radio RTL Radio Lëtzebuerg (Beschluss DEC022/2015-A001/2015 vom
1. Juli 2015 des Aufsichtsrats der unabhängigen luxemburgischen Re-
gulierungsbehörde für audiovisuelle Medien zu ihrem Antrag gegen
den Radioveranstalter RTL Radio Lëtzebuerg)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17683 FR

Mark D. Cole & Jenny Metzdorf
Universität Luxemburg

NL-Niederlande

Neues Gesetz für Urheberrechtsverträge tritt
in Kraft

Am 1. Juli 2015 trat das neue Gesetz für Urheber-
rechtsverträge (wet auteurscontractenrecht) in den
Niederlanden in Kraft. Das Gesetz strebt eine Ver-
ringerung der bestehenden Asymmetrie in Vertrags-
verhandlungen zwischen Autoren, und ausübenden
Künstlern mit Verwertern ihres Materials an. Dem
niederländischen Gesetzgeber zufolge erfordert die
Abhängigkeit der Autoren und ausübenden Künstler
gegenüber zusammengeschlossenen Verwertern ei-
ne gestärkte Rechtslage für Autoren und ausübende
Künstler.

Das Gesetz sieht vor, dass der Autor oder ausüben-
de Künstler Anspruch auf eine angemessene Vergü-
tung für die Gewährung eines Verwertungsrechts hat.
In Fällen, in denen das Verhältnis zwischen den vom
Autor erhaltenen Vergütungen und den durch die Ver-
wertung ihrer Werke erzielten Gesamteinnahmen ei-
ne starke Unverhältnismäßigkeit aufweist, sind Auto-
ren und ausübende Künstler zudem berechtigt, eine
zusätzliche angemessene Vergütung geltend zu ma-
chen.

Das Gesetz sieht ebenfalls vor, dass der Autor oder
der ausübende Künstler das Recht haben, einen Ver-
wertungsvertrag zum Teil oder vollständig vorzeitig zu
beenden in Fällen, in denen das Werk des Autors unzu-
reichend verwertet wird. Das Gesetz sieht zudem vor,
dass Vertragsklauseln, die für den Autor oder den aus-
übenden Künstler eine unzumutbare Belastung dar-
stellen, anfechtbar sind. Darüber hinaus führt das Ge-
setz einen Ausschuss zur Streitschlichtung ein.

Die Bestimmungen des neuen Gesetzes für Urheber-
rechtsverträge haben den Status einer zwingenden
gesetzlichen Regelung und können daher nicht durch
den Autor oder den ausübenden Künstler aufgehoben
werden. Das neue Gesetz ist nicht rückwirkend gel-
tend, mit Ausnahme einiger Kündigungsklauseln, dem
Recht auf die vorzeitige Beendigung eines Vertrages
und der Annullierung von Vertragsklauseln, die eine
unzumutbare Belastung darstellen.

• Wet van 30 juni 2015 tot wijziging van de Auteurswet en de Wet
op de naburige rechten in verband met de versterking van de posi-
tie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten
betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscon-
tractenrecht) (Gesetz vom 30. Juni 2015 zur Ergänzung des Urheber-
rechtsgesetzes und des Gesetzes über Rechte zur Stärkung der Po-
sition des Autors und des Künstlers in Verträgen über Urheberrechte
und verwandte Schutzrechte (Gesetz über Urheberrechtsverträge))
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17684 NL

Youssef Fouad
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität

Amsterdam

RO-Rumänien

Änderungen des Gesetzes über öffentlich-
rechtliche audiovisuelle Dienste

Am 5. Juni 2015 hat der rumänische Staatspräsident
den Gesetzentwurf zur Annahme der Notverordnung
der Regierung Nr. 110/2013 zur Ergänzung des Geset-
zes Nr. 41/1994 über die Organisation und Funktions-
weise der Rumänischen Hörfunkgesellschaft und der
Rumänischen Fernsehgesellschaft verkündet (Proiect
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr.
41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii
Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de
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Televiziune). Das neue Gesetz Nr. 134/2015 wurde
im rumänischen Amtsblatt Nr. 403 vom 9. Juni 2015
veröffentlicht (siehe IRIS 2003-4/24, IRIS 2003-8/25,
IRIS 2013-5/37, IRIS 2014-1/38 und 2014-6/30).

Mit dem Gesetz wurde Artikel 46 des Gesetzes Nr.
41/1994 geändert. Die Notverordnung der Regierung
sollte es den Ständigen Büros der beiden Kammern
des rumänischen Parlaments (Abgeordnetenkammer
und Senat) ermöglichen, für 60 Tage einen Interims-
generaldirektor mit begrenzten Funktionen für den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ernennen, falls im
Plenum nicht das gesetzliche Quorum erreicht wird.

Im Mai 2014 war das Gesetz von dem früheren Prä-
sidenten zur weiteren Prüfung an das Parlament zu-
rückverwiesen worden, da er der Auffassung war,
dass die Notverordnung der Regierung Nr. 110/2013
nicht festlegt, wie viele Interimsmandate vom Parla-
ment beschlossen werden können und das Fehlen kla-
rer Bestimmungen sich auf die Unabhängigkeit der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaften auswir-
ken könne. Die Abgeordnetenkammer hatte den Ge-
setzentwurf, den der frühere Präsident an das Parla-
ment zurückverwiesen hatte, am 11. Februar 2015
abgelehnt. Der Senat hatte ihn dagegen am 18. Mai
2015 angenommen. Die Entscheidung des Senats
(des Oberhauses) ist endgültig.

• Ordonant,a de urgent,ă a Guvernului nr. 110/2013 pentru comple-
tarea Legii nr.41/1994 privind organizarea s, i funct,ionarea Societăt,ii
Române de Radiodifuziune s, i Societăt,ii Române de Televiziune (Not-
verordnung der Regierung Nr. 110/2013 zur Ergänzung des Geset-
zes Nr. 41/1994 über die Organisation und Funktionsweise der Ru-
mänischen Hörfunkgesellschaft und der Rumänischen Fernsehgesell-
schaft)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17687 RO
• Legea nr.134/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune (Gesetz Nr. 134/2015 über die An-
nahme der Notverordnung der Regierung Nr. 110/2013 zur Ergänzung
des Gesetzes Nr. 41/1994 über die Organisation und Funktionsweise
der Rumänischen Hörfunkgesellschaft und der Rumänischen Fernseh-
gesellschaft)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17688 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

Änderungen des Rundfunkgesetzes

Am 21. Juli 2015 hat der rumänische Präsident das
Gesetz Nr. 211/2015 über die Änderung von Artikel 20
des Rundfunkgesetzes - Nr. 504/2002 neu veröffent-
licht - (Legea audiovizualului nr. 504/2002, republi-
cată) über die Absetzung des Präsidenten der Natio-
nalen Medienaufsichtsbehörde CNA (Consiliul Naţio-
nal al Audiovizualului) verkündet. Absatz 4 der Neu-
fassung von Artikel 20 sieht vor, dass der Präsident
der Behörde von Rechts wegen als abgesetzt gilt,
wenn der Jahresbericht der Medienaufsichtsbehörde
vom Parlament abgelehnt wird. In diesem Fall sieht

Absatz 4 vor, dass das Parlament einen neuen Präsi-
denten für die restliche Amtszeit ernennt. Der neue
Präsident wird aus den verbleibenden Mitgliedern der
Aufsichtsbehörde ernannt, und der abgesetzte frühe-
re Präsident kann für den Rest seiner sechsjährigen
Amtszeit nicht wiedergewählt werden.

Die Abgeordnetenkammer (das Unterhaus des rumä-
nischen Parlaments) hatte den Gesetzentwurf abge-
lehnt (siehe IRIS 2015-6/32), der Senat (das Oberhaus
des rumänischen Parlaments) hatte ihn dagegen an-
genommen. Die Entscheidung des Senats ist endgül-
tig.

Gleichzeitig ist am 5. Juli 2015 Gesetz Nr. 181/2015
über die Annahme der Notverordnung der Regierung
Nr. 25/2013 über die Änderung und Ergänzung des
Rundfunkgesetzes Nr. 504/2002 (Legea nr. 181/2015
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii audiovizualului nr. 504/2002) in Kraft getreten.
Dieses Gesetz war am 30. Juni 2015 verkündet wor-
den, mehr als zwei Jahre nach Beginn des Gesetz-
gebungsverfahrens und nachdem der frühere rumäni-
sche Präsident 2013 eine Überprüfung der Gesetzes-
vorlage gefordert hatte. Mit Gesetz Nr. 181/2015 wer-
den mehrere Artikel des Rundfunkgesetzes geändert:
Artikel 1 über die Endbegünstigten der Fernsehwer-
bung, Artikel 27 über einzeln gesendete Werbespots
und Teleshopping-Richtlinien und Artikel 29 über die
Vorschriften für den Kauf von Fernsehwerbezeiten.
Durch eine geänderte Form von Artikel 51 Absatz 1
regelt Gesetz Nr. 181/2015 auch das Verfahren und
die Bedingungen für die Vergabe und Änderung von
Rundfunklizenzen, die durch Entscheidungen der Na-
tionalen Medienaufsichtsbehörde festgelegt werden.

• Legea Nr.211 din 21.07.2015 pentru modificarea art. 20 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002 (Gesetz Nr. 211/2015 zur Änderung von
Art. 20 des Rundfunkgesetzes Nr. 504/2002)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17689 RO
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea
şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (Notverordnung der
Regierung Nr. 25/2013 über die Änderung und Ergänzung des Rund-
funkgesetzes Nr. 504/2002)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=16486 RO
• Legea nr. 181/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audio-
vizualului nr. 504/2002 (Gesetz Nr. 181/2015 über die Annahme der
Notverordnung der Regierung Nr. 25/2013 über die Änderung und Er-
gänzung des Rundfunkgesetzes Nr. 504/2002)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17690 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

Gesetzliche Regelung des Status’ verwaister
Werke

Am 27. Juli 2015 hat der rumänische Präsident das
Gesetz Nr. 8/1996 über Urheberrechte und verwand-
te Schutzrechte (Gesetz zur Ergänzung von Legea
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nr. 8/1996 privinddreptul de autors, idrepturileconexe)
in Bezug auf verwaiste Werke verkündet (siehe
IRIS 2006-8/27, IRIS 2012-4/38, IRIS 2015-5/30 und
IRIS 2015-7/27).

Das neue Gesetz Nr. 210/2015 wurde im rumänischen
Amtsblatt Nr. 550 vom 24. Juli 2015 veröffentlicht. Es
setzt die Richtlinie 2012/28 EG über bestimmte zu-
lässige Formen der Nutzung verwaister Werke in ru-
mänisches Recht um. Das Gesetz wurde im Rahmen
eines Dringlichkeitsverfahrens am 23. Juni 2015 vom
Senat (Oberhaus des rumänischen Parlaments) und
am 30. Juni 2015 von der Abgeordnetenkammer (Un-
terhaus) verabschiedet.

Der Status „verwaistes Werk“ gilt für einige Kate-
gorien von urheberrechtlich oder durch verwandte
Schutzrechte geschützten Werken und Tonträgern, die
zuerst in einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on veröffentlicht oder gesendet wurden. Das Gesetz
beinhaltet sieben neue Artikel (1122 - 1128), die auf
Artikel 1121 folgen, und einen neuen Unterabsatz h)
im Anschluss an Artikel 1231 Absatz (1) g) über ei-
ne angemessene Vergütung für verwaiste Werke so-
wie einen neuen Unterabsatz i) nach Artikel 1512 h)
bezüglich der Richtlinie 2012/28 EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über
bestimmte zulässige Formen der Nutzung verwaister
Werke.

• Legea nr. 210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe (Gesetz Nr. 210/2015 über Ur-
heberrecht und verwandte Schutzrechte )
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17685 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

Änderung der Bedingungen für Mitteilungen
über die Einspeisung von Programmen

Die Nationale Medienaufsichtsbehörde (Consiliul
Naţional al Audiovizualului - CNA) hat am 2. Juli
2015 die Entscheidung Nr. 350/2015 über die Än-
derung und Ergänzung der CNA- Entscheidung Nr.
72/2012 über die Bedingungen für die Herausgabe
und Änderung von Mitteilungen der Einspeisung von
Programmen erlassen (siehe IRIS 2014-3/39).

Die Entscheidung wurde im rumänischen Amtsblatt
Nr. 533 vom 17. Juli 2015 veröffentlicht. Mit dieser
Entscheidung soll das Verfahren für die Umsetzung
der Must-Carry-Regelung im Zusammenhang mit der
Einspeisung von Programmen auf regionaler und loka-
ler Ebene gemäß Artikel 82 Absatz 2 des Rundfunkge-
setzes geklärt werden. Das rumänische Rundfunkge-
setz sieht vor, dass Netzbetreiber, die Programmdien-
ste auf regionaler und lokaler Ebene weiterverbreiten,
mindestens zwei regionale und zwei lokale Program-
me (falls vorhanden) in ihrem Angebot haben müssen.

Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage ihrer Reichwei-
ten in absteigender Reihenfolge.

Artikel 13 der Entscheidung Nr. 72/2012 wurde durch
einen neuen Absatz 1 ergänzt: Für die Einspeisung
ihrer Programme in das regionale/lokale Angebot im
Rahmen des Must-Carry-Prinzips müssen interessier-
te Rundfunksender einen schriftlichen Antrag an die
Netzbetreiber stellen. Dieser Antrag muss folgende
Angaben enthalten: den Namen des Fernsehdien-
stes, der die Einspeisung im Rahmen der Must-Carry-
Regelung beantragt; das Gebiet, das von dem Fern-
sehdienst abgedeckt wird, und die technischen Mo-
dalitäten für die gleichzeitige Erfassung und Übertra-
gung von digitalen/analogen, unverschlüsselten und
frei empfangbaren Signalen. Der Antrag muss bei den
Netzbetreibern bis spätestens zum 1. Februar jedes
Jahres für das laufende Kalenderjahr eingehen. Anträ-
ge, die nach dem 1. Februar eingehen, werden nicht
mehr berücksichtigt. Spätestens 60 Tage nach dem
1. Februar müssen Netzbetreiber die Dienste, die die
Must-Carry-Verpflichtungen erfüllen, in ihre regiona-
len/lokalen Programme einspeisen. Innerhalb von 30
Tagen müssen die Netzbetreiber - entsprechend Ar-
tikel 5 der Entscheidung Nr. 72/2012 - die CNA über
die Änderung der Einspeisungsmitteilung informie-
ren. Wenn in dem regionalen/lokalen Angebot minde-
stens zwei regionale/lokale Programme nicht einge-
speist werden, muss die Mitteilung über die Einspei-
sung auch ein Affidavit (Versicherung an Eides statt)
enthalten, in dem versichert wird, dass der Netzbe-
treiber in seinem regionalen/lokalen Angebot alle Ein-
speisungsanträge berücksichtigt hat, die bis zum 1.
Februar eingegangen waren.

Die Entscheidung 350/2015 legt auch fest, dass für
2015 die Frist für die Einreichung von Anträgen ge-
mäß Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 15 Tage ab dem
Datum der Veröffentlichung der Entscheidung in Teil I
des rumänischen Amtsblatts ist.

• Decizie CNA nr. 350 din 2 iulie 2015 pentru modificarea s, i completa-
rea Deciziei Consiliului Nat,ional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind
condit,iile de eliberare s, i modificare a avizului de retransmisie (Ent-
scheidung des CNA Nr. 350 vom 2. Juli 2015 über die Änderung und
Ergänzung der Entscheidung des CNA Nr. 72/2012 über die Bedin-
gungen für die Herausgabe und Änderung von Mitteilungen über die
Einspeisung von Programmen)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17686 RO

Eugen Cojocariu
Radio Romania International

RS-Serbien

Privatisierung staatlicher Medien

Zwischen August und Oktober 2015 finden in Serbi-
en öffentliche Versteigerungen für die Privatisierung
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von Medien im Besitz von Staat und Stadtverwaltun-
gen statt. Die serbische Privatisierungsagentur (Agen-
tur), die für die Durchführung des Verfahrens zustän-
dig ist, hat eine öffentliche Ausschreibung zur Priva-
tisierung von 50 Medien angekündigt, die alle recht-
lichen Anforderungen für eine öffentliche Versteige-
rung erfüllt haben (d.h., sie haben eine faire Bewer-
tung ihres Unternehmenswertes und eine Reihe ande-
rer Unterlagen vorgelegt). Die öffentlichen Versteige-
rungen finden 30 bis 90 Tage nach Ankündigung der
Ausschreibung statt.

Das Gesetz über öffentliche Informationen und Medi-
en, das vom serbischen Parlament im August 2014 an-
genommen wurde (siehe IRIS 2014-9/28), schreibt die
Privatisierung aller staatlichen Medien (mit Ausnah-
me der öffentlich-rechtlichen Medien) vor. Das Ver-
fahren wird durch das Gesetz über öffentliche Infor-
mationen und Medien und das Gesetz über die Pri-
vatisierung geregelt. 2015 wurden beide Gesetze we-
gen der zahlreichen Probleme im Zusammenhang mit
den rechtlichen Anforderungen und der Einhaltung
der vom Gesetz vorgeschriebenen Fristen geändert.
Es gibt zwei Methoden für die Privatisierung der Me-
dien: die öffentliche Versteigerung und die freie Ver-
teilung von Unternehmensanteilen an die Mitarbeiter.
Das Gesetz sieht vor, dass öffentliche Versteigerun-
gen für die Medien durchgeführt werden, für die eine
öffentliche Ausschreibung von der Agentur angekün-
digt wurde. Potenzielle Investoren müssen ihre Ange-
bote innerhalb der Fristen abgeben, die in der Aus-
schreibung für jede einzelne Mediengesellschaft ge-
nannt werden. Die Agentur führt öffentliche Bieterver-
fahren durch. Startpreis ist der Betrag, der in der Be-
messung des Wertes des Medienunternehmens ange-
geben wurde. Die wertvollsten Medienunternehmen
sind die Tageszeitung „Dnevnik” der Stadt Novi Sad
(7,4 Millionen EUR), die serbische Nachrichtenagen-
tur „TANJUG” (761.000 EUR), der Radio- und Fernseh-
sender „Studio B” (529.000 EUR) in Belgrad und der
Radio- und Fernsehsender „Šabac” in Šabac.

Den Zuschlag erhält der Meistbietende (d.h., das Un-
ternehmen, das mindestens den Startpreis bietet).
Sollte keiner der Bieter den Startpreis bieten, kann
die öffentliche Versteigerung wiederholt werden, dann
aber mit der Hälfte des ursprünglichen Startpreises.
Der Gewinner der öffentlichen Versteigerung wird der
neue Besitzer des Medienunternehmens. Er muss ei-
ne Vereinbarung mit der Agentur unterzeichnen: Der
neue Besitzer ist verpflichtet, die Medientätigkeit für
fünf Jahre ab Unterzeichnung der Vereinbarung fortzu-
setzen. Sollte sich kein Käufer finden, werden kosten-
lose Anteile an die Mitarbeiter verteilt, wenn sie die
Kriterien erfüllen, die vom Gesetz über die freie Ver-
teilung der Anteile festgelegt werden, und wenn sie
die Anteile annehmen. Sind die Mitarbeiter dazu nicht
in der Lage, endet der Privatisierungsprozess, und die
Mediengesellschaft wird geschlossen. Für 23 Medien-
gesellschaften wurde keine öffentliche Ausschreibung
angekündigt. Bei ihnen werden ausschließlich Anteile
an die Mitarbeiter verteilt. Sollte dies scheitern, wer-
den diese Unternehmen geschlossen. Die Frist für die

Privatisierung der nationalen Tageszeitung „Politika”
endet erst am 31. Dezember 2015, also später als für
alle anderen Medien, da sie als eine „Gesellschaft von
strategischer Bedeutung“ bezeichnet wird. Die Priva-
tisierung der Tageszeitung „Večernje novosti”, die vor
einigen Jahren durchgeführt wurde, ist umstritten und
steht auf der Liste der verdächtigen Privatisierungen
der Europäischen Kommission. Daher muss sie von
den Behörden erneut überprüft werden.

Slobodan Kremenjak
Anwaltskanzlei Živković Samardžić, Belgrad

RU-Russische Föderation

Das Oberste Gericht zu Personen des öffent-
lichen Rechts und zum Recht am eigenen Bild

Am 23. Juni 2015 hat das Plenum des Obersten Ge-
richts der Russischen Föderation in seiner regulären
Sitzung die Entschließung „über das Fallrecht im Zu-
sammenhang mit bestimmten Bestimmungen von Teil
1 § 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen
Föderation” ( Î ïðèìåíåíèè ñóäàìè íåêîòîðûõ ïîëî-

æåíèé ðàçäåëà I ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ) angenommen. Solche Ent-
schließungen dienen in der Regel dazu, den Gerich-
ten die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf be-
stimmte Fragen der Rechtspraxis in Russland zu er-
läutern. Nach Artikel 126 der Verfassung der Russi-
schen Föderation in der geänderten Fassung von 2014
„ist das Oberste Gericht der Russischen Föderation
die oberste gerichtliche Instanz für Zivilsachen, für
Entscheidungen in Wirtschaftskonflikten, Strafrechts-
, Verwaltungs- und anderen Sachen, die in die Zu-
ständigkeit von Gerichten fallen und die vom Födera-
tionsgesetz festgelegt wurden. In dieser Eigenschaft
ist das Oberste Gericht für die gerichtliche Überwa-
chung ihrer Aktivitäten zuständig, gemäß den Verfah-
rensformen, die vom Föderationsgesetz vorgesehen
sind, und muss Erläuterungen über Probleme der Ge-
richtspraxis formulieren.“ In der Entschließung ging
es vor allem um den Schutz der Privatsphäre und
des guten Rufs im Bürgerlichen Gesetzbuch (siehe
IRIS 1995-4/13), wie es von der Staatsduma 2013 ge-
ändert wurde (siehe IRIS 2013-8/34). Teil 1 §1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation
trägt die Überschrift „Allgemeine Bestimmungen“.

In seinem Kommentar zu Artikel 152 Absatz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation
stellt das Oberste Gericht fest, dass die Verbreitung
und Nutzung des Bildes eines Bürgers grundsätzlich
nur mit seiner Einwilligung erfolgen darf, außer wenn
die Nutzung des Bildes in staatlichem, sozialem oder
einem anderen öffentlichen Interesse ist, oder wenn
die betreffende Person dafür ein Entgelt erhalten hat.
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Das Oberste Gericht stellt außerdem fest, dass auch
das Posten des eigenen Bildes online nicht bedeu-
tet, dass andere dieses Bild ohne die Einwilligung der
betreffenden Person nutzen dürfen, auch dann nicht,
wenn die Website offen zugänglich ist. Die Einwilli-
gung gilt jedoch als erteilt und wird von dem Gericht
anerkannt, wenn die betreffende Person den Nutzer-
vereinbarungen der Website zugestimmt hat (§ 43).

Das Oberste Gericht informiert Richter darüber, dass
im Einklang mit Artikel 152 Absatz 1 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs über die Ausnahmen „im staatlichen, so-
zialen oder anderen öffentlichen Interesse” die Ver-
wendung von Bildern von Personen des öffentlichen
Lebens ohne deren Einwilligung gestattet ist. Da das
russische Recht keine Definition des Begriffs „Person
des öffentlichen Lebens” kennt, gibt zum ersten Mal
ein Gericht höchster Instanz seine eigene Definition,
die nun in das Zivilrecht in Russland Eingang gefun-
den hat. Eine Person des öffentlichen Rechts wird de-
finiert als eine Person, „die eine Position im Staat oder
in einer Stadtverwaltung einnimmt, eine wichtige Rol-
le im öffentlichen Leben in der Politik, in Wirtschaft,
Kunst, Sport oder einem anderen Bereich spielt.“ Das
Bild einer Person des öffentlichen Lebens ohne Ein-
willigung zu veröffentlichen und zu verwenden, ist al-
lerdings nur dann erlaubt, wenn es „im Zusammen-
hang mit einer politischen oder öffentlichen Diskussi-
on erfolgt und ein Interesse an der bestreffenden Per-
son von öffentlicher Relevanz ist. Gleichzeitig ist eine
Einwilligung jedoch erforderlich, wenn die Veröffent-
lichung und Verwendung lediglich der „Befriedigung
der Sensationslust und dem Interesse am Privatleben
der betreffenden Person oder rein kommerziellen In-
teressen” dient (§ 44). Diese Erläuterung durch das
Oberste Gericht macht den Weg frei für eine weiter
gefasste Interpretation des Rechts auf Preisgabe pri-
vater Informationen im öffentlichen Interesse, als dies
bisher der Fall war.

Die Einwilligung zur Verwendung des Bildes kann in
schriftlicher oder mündlicher Form erfolgen, sie kann
Bedingungen enthalten und jederzeit widerrufen wer-
den (§§ 46 und 49). Bei einer rechtlichen Auseinander-
setzung liegt die Beweislast beim Verwender (§ 48).

• Ïîñòàíîâëåíèå Ïëåíóìà Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Î ïðèìåíåíèè ñóäàìè íåêîòîðûõ ïîëîæåíèé
ðàçäåëà I ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (Entschließung des Plenums des Obersten Gerichts der
Russischen Föderation „Über die Rechtsprechung im Zusammenhang
mit einigen Bestimmungen von Teil 1 § 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs der Russischen Föderation” Nr. 25 vom 23. Juni 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17642 RU

Andrei Richter
Journalistische Fakultät, Staatliche

Lomonossow-Universität Moskau

SE-Schweden

Verbot der Darstellung von Gewaltszenen im
Fernsehen

Am 7. August 2015 hat der Schwedische Justizkanzler
(Justitiekanslern - der „CJ“) dem Fernsehsender C More
Entertainment AB (C More) untersagt, zwischen 6.00
und 21.00 Uhr Fernsehprogramme zu senden, die be-
stimmte Arten von Gewalt zeigen oder Inhalte enthal-
ten, die Gewalt ausführlich und auf eine realistische
Art und Weise darstellen. Das Verbot gilt für ein Jahr
ab der Entscheidung, und ein Verstoß wird mit einer
Geldstrafe von 200.000 SEK geahndet.

2014 hatte C More um 17.00 Uhr zwei Episoden der
Fernsehserien The Leftovers im schwedischen Fernse-
hen gesendet. Eine Episode enthielt Szenen, in de-
nen eine Frau von mehreren Personen entführt und
getötet wurde. Die Frau war an einen Baum gefes-
selt und wurde in Naheinstellung mit heftig blutender
Kopfwunde gezeigt. In einer anderen Episode wurde
gezeigt, wie einer Frau bei einem Mordversuch eine
Plastiktüte über den Kopf gezogen wurde. Außerdem
enthielt die Serie eine Szene, in der eine Frau Selbst-
mord beging, indem sie sie sich eine Glasscherbe in
den Nacken stieß.

Kapitel 5 § 2 des Radio- och TV-lagen (das schwedi-
sche Hörfunk- und Fernsehgesetz - RTV) legt unter an-
derem fest, dass Programme, die die Gewalt ausführ-
lich und auf eine realistische Art und Weise darstellen
und im Fernsehen gesendet werden, nicht während
der oben genannten Zeit ausgestrahlt werden dürfen,
da die Gefahr besteht, dass Kinder die Sendungen se-
hen können (es sei denn, es wäre aus bestimmten
Gründen zu rechtfertigen).

In diesem Fall räumte C More ein, dass die Episoden
zwar in der Tat die Gewaltszenen enthielten, auf die
sich Kapitel 5 § 2 RTV bezieht, dass die Verhängung
einer Geldstrafe jedoch in keinem Fall gerechtfertigt
sei. Der Sender argumentierte wie folgt: Erstens sei
die Sendung eingestellt worden, bevor die Untersu-
chung begonnen habe; zweitens seien die Sendungen
von C More verschlüsselt. Das heißt, sie seien also
nur zahlenden Erwachsenen zugänglich. Diese Sen-
dungen würden also „nicht auf eine Art und Weise aus-
gestrahlt, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass
Kinder die Programme sehen“; und drittens hätten die
meisten Boxen eine Vorrichtung, die es Eltern ermögli-
chen, bestimmte für Kinder nicht geeignete Kanäle zu
blockieren. Es bestehe also „kein erhebliches Risiko“,
dass Kinder diese Sendungen sehen könnten.

Der CJ war jedoch der Meinung, dass Kapitel 5 §2
RTV sehr wohl auf die Sendungen anwendbar sei, da
die betreffende Sendung Gewaltszenen enthalte, die
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von dieser Bestimmung erfasst werden. Der CJ ver-
trat auch die Auffassung, dass die Sendungen wäh-
rend der betreffenden Zeit ausgestrahlt worden seien
und auf eine Art und Weise, dass ein erhebliches Ri-
siko bestanden habe, dass Kinder die Sendung sehen
konnten. Der CJ stimmte C More zu, dass es für die
Bewertung der Anforderung „auf eine Art und Weise”
von Belang sein könne, ob eine Sendung verschlüsselt
sei oder nicht. Allerdings bedeute dies nicht, dass ein
Pay-TV-Sender mit verschlüsselten Programmen zur
Prime Time Fernsehsendungen ausstrahlen dürfe, die
Szenen extremer Gewalt enthalten, ohne gegen das
RTL zu verstoßen. Der CJ wies darauf hin, dass eine
große Zahl von Haushalten Zugang zu den Sendern
von C More habe, obwohl die Sendungen verschlüs-
selt seien. Aus diesem Grund war der CJ der Auffas-
sung, dass C More die Sendungen auf eine Art und
Weise ausgestrahlt habe, dass ein erhebliches Risi-
ko bestanden habe, dass Kinder diese Sendungen se-
hen konnten. Die Tatsache, dass die meisten Set-Top-
Boxen über Vorrichtungen verfügen, um bestimmte
Kanäle zu blockieren, die für Kinder ungeeignet sind,
könne nicht zu einer anderen Einschätzung führen.

Kurze Zeit vor diesem Verstoß gab es bereits eine ähn-
liche Klage gegen C More im Zusammenhang mit Sen-
dungen, die Gewaltszenen enthielten. Der CJ war der
Auffassung, dass es ausreichende Gründe gab, erneut
gegen C More vorzugehen, vorbehaltlich einer beding-
ten Geldstrafe.

• Justitiekanslern meddelar ett vitesföreläggande mot ett programfö-
retag som vid upprepade tillfällen, i strid med 5 kap. 2 § radio- och
TV-lagen, sänt ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karak-
tär på sådana tider och på sådant sätt att det har funnits en betydan-
de risk för att barn kunnat se dem, 2015-08-7 (Urteil Rechtssache Nr.
2562-15-34, 7. August 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17691 SV

Erik Ullberg & Michael Plogell
Wistrand Advokatbyrå, Göteborg

UA-Ukraine

Verbot kommunistischer und nationalsoziali-
stischer Propaganda

Am 9. April 2015 hat das ukrainische Parlament Ra-
da ein Gesetz über „die Verurteilung des kommunisti-
schen und des nationalsozialistischen Regimes in der
Ukraine und das Verbot der Werbung für ihre Symbo-
le“ ( Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóíiñòè÷íîãî òà íàöiîíàë - ñî-
öiàëiñòè÷íîãî ( íàöèñòñüêîãî ) òîòàëiòàðíèõ ðåæèìiâ â

Óêðà¨íi òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¨õíüî¨ ñèìâîëiêè ) ver-
abschiedet. Das Gesetz wurde von Präsident Petro Po-
roschenko unterzeichnet.

Das Gesetz stellt das Leugnen der Aktivitäten die-
ser Regime unter Strafe und verbietet alle damit ver-

bundenen Symbole, außer für Forschungs- und Lehr-
zwecke. Verstöße gegen das Gesetz werden mit einer
Einstellung der Medientätigkeit und einer Haftstrafe
zwischen 5 bis 10 Jahren geahndet.

Mit diesem Gesetz wird auch das ukrainische
„Hörfunk- und Fernsehgesetz“ geändert (siehe
IRIS 2006-5/34). Es erhält eine neue Bestimmung,
die Rundfunksendern verbietet, audiovisuelle Wer-
ke zu senden, die „den kriminellen Charakter des
totalitären kommunistischen Regimes in der Ukrai-
ne von 1917-1991, den kriminellen Charakter des
totalitären nationalsozialistischen Regimes leugnen
oder rechtfertigen, die positive Bilder von Personen
zeichnen, die in der Kommunistischen Partei Ver-
waltungspositionen (Sekretäre der Bezirkskomitees
und höhere Positionen) oder Spitzenpositionen in
den Regierungsstellen der UdSSR, der ukrainischen
SSR, anderen Unions- und autonomen Sowjetrepu-
bliken innehatten (mit Ausnahme von Einrichtungen
zur Entwicklung der ukrainischen Wissenschaft und
Kultur) und derjenigen, die in sowjetischen Organen
der Staatssicherheit gearbeitet haben.“ Das Verbot
bezieht sich auch auf die Rechtfertigung der Aktivität
solcher Organe, ebenso wie auf die Rechtfertigung
„der Einrichtung der sowjetischen Herrschaft auf
dem Gebiet der Ukraine oder Teilen davon und der
Säuberungsaktionen gegen die Kämpfer für die
Unabhängigkeit der Ukraine im 20. Jahrhundert.“

Die OSZE-Beauftragte für die Freiheit der Medien,
Dunja Mijatović, forderte Präsident Poroschenko am
15. April auf, das Gesetz vor der Unterzeichnung sorg-
fältig zu prüfen. „Ich habe vollstes Verständnis für den
häufig sensiblen und schmerzlichen Charakter der hi-
storischen Diskussion und ihre Wirkung auf die Gesell-
schaft. Ich befürchte jedoch, dass vage Formulierun-
gen, die Einzelpersonen davon abhalten, ihre Ansich-
ten über die Vergangenheit zum Ausdruck zu bringen,
sehr leicht dazu führen können, dass politische, provo-
kative und kritische Äußerungen unterdrückt werden,
vor allem in den Medien“, erklärte sie.

• Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóíiñòè÷íîãî òà íàöiîíàë - ñîöiàëi-
ñòè÷íîãî ( íàöèñòñüêîãî ) òîòàëiòàðíèõ ðåæèìiâ â Óêðà¨íi
òà çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¨õíüî¨ ñèìâîëiêè (Gesetz der Ukrai-
ne „Über die Verurteilung totalitärer kommunistischer und national-
sozialistischer Regime in der Ukraine und das Verbot der Propaganda
für ihre Symbole ”, 9. April 2015, Nr. 317-VIII, offiziell veröffentlicht in
der Tageszeitung Holos Ukrainy am 20. Mai 2015, N 87)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17643 UK
• Press release of the OSCE Representative on Freedom of the Media,
“New laws in Ukraine potential threat to free expression and free me-
dia, OSCE Representative says”, 18 May 2015 (Pressemitteilung der
OSZE-Beauftragten für die Freiheit der Medien, „Neues Gesetz in der
Ukraine ist eine potenzielle Bedrohung der freien Meinungsäußerung
und der freien Medien“, erklärt die OSZE-Beauftragte, 18. Mai 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17692 EN

Andrei Richter
Journalistische Fakultät, Staatliche

Lomonossow-Universität Moskau
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Besserer Schutz für Journalisten

Am 14. Mai hat das ukrainische Parlament Rada ein
Gesetz „Über Änderungen an bestimmten Gesetzen
der Ukraine zur Stärkung der Garantien für die recht-
mäßige Ausübung der beruflichen Tätigkeit von Jour-
nalisten“ ( Ïðî âíåñåííÿ çìií äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àê-
òiâ Óêðà¨íè ùîäî ïîñèëåííÿ ãàðàíòié çàêîííî¨ ïðîôåñié-

íî¨ äiÿëüíîñòi æóðíàëiñòiâ ) angenommen. Das Gesetz
wurde anschließend von Präsident Petro Poroschenko
verkündet.

Es führt vier neue Artikel in das Strafgesetzbuch der
Ukraine ein: „Drohung oder Gewalt gegen Journali-
sten”; „Absichtliche Zerstörung oder Beschädigung
des Eigentums von Journalisten”, „Angriff auf das Le-
ben von Journalisten“ und „Geiselnahme von Journali-
sten“. Für diese vier neuen Straftatbestände werden
schwere Strafen eingeführt, darunter auch eine le-
benslange Freiheitsstrafe bei einem Angriff auf das
Leben von Journalisten. Die neuen Normen schützen
auch die Familie und enge Verwandte eines Journa-
listen und sollen noch verschärft werden, wenn das
Verbrechen mit der beruflichen Tätigkeit eines Journa-
listen in Zusammenhang steht.

Mit diesem neuen Gesetz wird das ukrainische Ge-
setz aus dem Jahr 1997 „Über die staatliche Unter-
stützung für die Massenmedien und den Schutz von
Journalisten” ( Ïðî äåðæàâíó ïiäòðèìêó çàñîáiâ ìàñî-

âî¨ iíôîðìàöi¨ òà ñîöiàëüíèé çàõèñò æóðíàëiñòiâ ) (sie-
he IRIS 1998-8:11/20) geändert. Ergänzt wird das Ge-
setz durch Bestimmungen über einmalige Entschädi-
gungszahlungen durch die Regierung bei gewaltsa-
men Todesfällen oder wenn Journalisten bei ihrer be-
ruflichen Tätigkeit verletzt werden.

Die OSZE-Beauftragte für die Freiheit der Medien,
Dunja Mijatović, begrüßte das neue Gesetz und er-
klärte, sie sei zuversichtlich, „dass diese wichtigen le-
gislativen Änderungen zu mehr Sicherheit für Journa-
listen in der Ukraine beitragen werden“.

•Ïðî âíåñåííÿ çìií äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêòiâ Óêðà¨-
íè ùîäî ïîñèëåííÿ ãàðàíòié çàêîííî¨ ïðîôåñiéíî¨ äiÿëü-
íîñòi æóðíàëiñòiâ (Gesetz der Ukraine „Über Änderungen an be-
stimmten Gesetzen der Ukraine zur Stärkung der Garantien für die
rechtmäßige Ausübung der beruflichen Tätigkeit von Journalisten“,
14. Mai 2015, Nr. 421-VIII, offiziell veröffentlicht in der Tageszeitung
Holos Ukrainy am 10. Juni 2015, N 101)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17644 UK
• Press release of the OSCE Representative on Freedom of the Media,
“OSCE Representative welcomes legislation aiming to enhance jour-
nalists’ safety in Ukraine”, 15 May 2015 (Pressemitteilung der OSZE-
Beauftragten für die Freiheit der Medien, “OSZE-Beauftragte begrüßt
Gesetzesänderung zur Verbesserung der Sicherheit von Journalisten
in der Ukraine”, 15. Mai 2015)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=17662 EN

Andrei Richter
Journalistische Fakultät, Staatliche

Lomonossow-Universität Moskau
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Kalender

Copyright in Europe: Adapting to the New Digital
Reality
16. September 2015 Veranstalter: Public Policy Exchange
Ort: Brussels
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FI16-PPE2
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Das Ziel von IRIS ist die Veröffentlichung von Informationen über rechtliche und rechtspolitische Entwicklungen,
die für den europäischen audiovisuellen Sektor von Bedeutung sind. Obwohl wir uns darum bemühen, eine akku-
rate Berichterstattung zu gewährleisten, verbleibt die Verantwortung für die Richtigkeit der Fakten, über die wir
berichten, letztlich bei den Autoren der Artikel. Jegliche in den Artikeln geäußerten Meinungen sind persönlich und
sollten in keiner Weise dahingehend verstanden werden, dass sie die Auffassung der in der Redaktion vertretenen
Organisationen wiedergeben.
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